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________________________________________________________________________________________________________________ 

Hinweise zum Aufbau und zur Anwendung 
Teil A enthält Regelungen zur Ausgestaltung des Versicherungsschutzes in der Haftpflichtversicherung. 

- Abschnitt A1 gilt für die allgemeinen und besonderen privaten Risiken (Privathaftpflichtrisiken) 
- Abschnitt A2 gilt für Gewässerschäden und Schäden nach Umweltschadengesetz (besondere Umweltrisiken). 
- Abschnitt A3 gilt für Forderungsausfallrisiken. 

Die gemeinsamen Bestimmungen zu Teil A enthalten Regelungen zum Abtretungsverbot, zur Prämienregulierung, zur          
Prämiengleichung / -anpassung und zu Schiedsgerichtsvereinbarungen. 

Teil B enthält Regelungen über allgemeine Rechte und Pflichten der Vertragsparteien. 
- Abschnitt B1 regelt Beginn des Versicherungsschutzes und Prämienzahlung. 
- Abschnitt B2 regelt Dauer und Ende des Vertrags / Kündigung. 
- Die Abschnitte B3 und B4 enthalten Obliegenheiten des Versicherungsnehmers und weitere Bestimmungen. 

Maßgeblich für den Versicherungsschutz sind der gesamte Bedingungstext, der Versicherungsschein und seine Nachträge. 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Abschnitt A1 – Privathaftpflichtrisiko 

A1-1 Versicherte Eigenschaften, Tätigkeiten (versichertes Ri-
siko) 
Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Bestimmungen 
die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 
den Gefahren des täglichen Lebens als 
Privatperson 

und nicht aus den Gefahren eines Betriebes, Berufes, Diens-
tes oder Amtes. 

A1-2 Regelung zur mitversicherten Personen und zum Verhält-
nis zwischen den Versicherten (Versicherungsnehmer 
und mitversicherten Personen) 

A1-2.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
A1-2.1.1 des Ehegatten und des eingetragenen Lebenspartners des 

Versicherungsnehmers. 

A1-2.1.2 ihrer unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Le-
benspartnerschaft lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und 
Pflegekinder) solange diese in häuslicher Gemeinschaft le-
ben. 

Außerhalb der häuslichen Gemeinschaft besteht die Mitversi-
cherung in folgenden Fällen: 
- Schul- oder sich unmittelbar anschließenden Berufsaus-

bildung (berufliche Erstausbildung   Lehre und/oder Stu-
dium, auch Bachelor- und unmittelbar angeschlossener 
Masterstudiengang), nicht Referendarzeit, Fortbildungs-
maßnahmen und dergleichen, 

- einer nachweislich ununterbrochenen Wartezeit auf einen 
Ausbildungs- oder Studienplatz oder den Beginn des frei-
willigen Wehr-dienstes oder Bundesfreiwilligendienstes. 
Dies gilt auch für den Fall, dass während der Wartezeit 
eine Aushilfstätigkeit ausgeübt wird, 

- Ableisten des freiwilligen Wehrdienstes, des Bundesfrei-
willigendienstes oder des freiwilligen sozialen oder ökolo-
gischen Jahres vor, während oder im Anschluss an die 
Berufsausbildung. 

- währen der zweiten Berufsausbildung / des zweiten Stu-
diums, wenn die erste Berufsausbildung / Studium nach-
weislich aufgrund Krankheit abgebrochen werden 
musste. 

A1-2.1.3 aller in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungs-
nehmer lebenden und dort polizeilich gemeldeten unverheira-
teten, nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft oder 
nichtehelichen Lebensgemeinschaft lebenden Personen (au-
ßer Wohngemeinschaften). 
Hierunter fallen auch Kinder (auch Stief-, Adoptiv-, Pflegekin-
der des unter A1-2.1.1 und A1-2.1.4 aufgeführten Personen-
kreises mit geistiger / körperlicher Behinderung; dies gilt 
auch, wenn die Kinder dauerhaft in einer Behinderten- / Pfle-
geeinrichtung leben. 
Von vorübergehend in den Familienverbund eingegliederten 
Personen (Austauschschüler, Au-Pairs) sowie von minderjäh-
rigen Übernachtungsgästen im Haushalt des Versicherungs-
nehmers, soweit Versicherungsschutz nicht über eine andere 
Haftpflichtversicherung besteht.  
Außerdem von in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versiche-
rungsnehmer lebenden Eltern bzw. Großeltern des Versiche-
rungsnehmers oder des Ehegatten. Die Mitversicherung gilt 
auch wenn diese Personen in einem Alten- / Pflegeheim le-
ben.  
Haftpflichtansprüche der in A1-2.1.3 genannten Personen ge-
gen den Versicherungsnehmer sind ausgeschlossen. 

A1-2.1.4 Für die Familienangehörigen des mitversicherten in häusli-
cher Gemeinschaft lebenden Partners gelten die Vorausset-
zungen entsprechend A1-2.1.2 und A1-2.1.3. 
- Der Versicherungsnehmer und der mitversicherte Partner 

sind unverheiratet. 
- Der mitversicherte Partner ist beim Versicherungsnehmer 

polizeilich gemeldet oder im Versicherungsschein sowie 
seinen Nachträgen namentlich genannt. 

- Haftpflichtansprüche des Partners und dessen Kinder ge-
gen den Versicherungsnehmer sind ausgeschlossen. 
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- Die Mitversicherung des Partners sowie dessen Kinder, 
die nicht auch die Kinder des Versicherungsnehmers 
sind, endet mit der Aufhebung der häuslichen Gemein-
schaft zwischen dem Versicherungsnehmer und dem 
Partner. 

- Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers gilt für 
den überlebenden Partner und dessen Kinder die Rege-
lung gemäß A1-10 (Fortsetzung der Privathaftpflichtver-
sicherung nach dem Tod des Versicherungsnehmers). 

A1-2.1.5 Zu den Ziffern A1-2.1.1 bis A1-2.1.4 gilt: 
A1-2.1.5.1 Mitversichert gelten die gesetzlichen Haftpflichtansprüche 

der versicherten Personen untereinander, soweit es sich um 
Personenschäden handelt. Hierzu zählen auch Regressan-
sprüche nach §116 Abs. 1 SGB X sowie §86 VVG der Sozial-
versicherungsträger, Träger der Sozialhilfe und privaten 
Krankenversicherungsträger sowie etwaige übergangsfähige 
Regressansprüche von öffentlichen und privaten Arbeitge-
bern und sonstigen Versicherern.   

A1-2.1.5.2 Entfallen die Voraussetzungen für die Mitversicherung, 
weil z. B. die Ehe rechtskräftig geschieden wurde, die Kinder 
volljährig wurden, geheiratet oder ihre Ausbildung beendet 
haben, so besteht Nachversicherungsschutz bis zum nächs-
ten Prämienfälligkeitstermin, maximal aber für 12 Monate. 
Wird bis dahin kein neuer Versicherungsschutz bei Helvetia 
beantragt, so entfällt die Nachversicherung rückwirkend. 

A1-2.1.6 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht der im Haushalt des 
Versicherungsnehmers beschäftigten Personen gegenüber 
Dritten aus dieser Tätigkeit. Versicherungsschutz besteht 
auch für Personen, die aus Arbeitsvertrag oder gefälligkeits-
halber Wohnung, Haus und Garten betreuen oder den Streu-
dienst ausführen. 

 Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei 
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im 
Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialge-
setzbuch VII handelt. 

A1-2.1.7 Das Gleiche gilt für Personen, die dem Versicherungsneh-
mer oder den mitversicherten Personen gemäß A1-2.1.1 bis 
A1-2.1.5 bei Notfällen freiwillig Hilfe leisten. Ersetzt werden 
auch Aufwendungen, die dem Helfer durch die freiwillige Hil-
feleistung für die versicherte Person entstanden sind. 

A1-2.2 Alle für den Versicherungsnehmer geltenden Vertragsbestim-
mungen sind auf die mitversicherten Personen entsprechend 
anzuwenden. Dies gilt nicht für die Bestimmungen über die 
Vorsorgeversicherung (A1-9), wenn das neue Risiko nur für 
eine mitversicherte Person entsteht. 

A1-2.3 Unabhängig davon, ob die Voraussetzungen für Risikobe-
grenzungen oder Ausschlüsse in der Person des Versiche-
rungsnehmers oder einer mitversicherten Person vorliegen, 
entfällt der Versicherungsschutz sowohl für den Versiche-
rungsnehmer als auch für die mitversicherten Personen. 

A1-2.4 Die Rechte aus diesem Versicherungsvertrag darf nur der 
Versicherungsnehmer ausüben. Für die Erfüllung der Oblie-
genheiten sind sowohl der Versicherungsnehmer als auch die 
mitversicherten Personen verantwortlich. 

A1-2.5 Heiratet der Versicherungsnehmer, erweitert sich der Versi-
cherungsschutz auf die in A1-2.1.1 genannten Personen 
wenn die Heirat innerhalb eines Monats dem Versicherer an-
gezeigt wird. 

 Entsprechendes gilt für den im Sinne des Lebenspartner-
schaftsgesetzes eingetragenen Lebenspartner, wenn er die 
Eintragung innerhalb der genannten Frist dem Versicherer 
anzeigt.  

 Entsprechendes gilt für gleichlautend für eine eheähnliche Le-
bensgemeinschaft, wenn diese innerhalb der genannten Frist 
dem Versicherer angezeigt wird.  

 Kommt ein Kind hinzu, durch Geburt, Adoption oder Pflege-
elternschaft erweitert sich der Versicherungsschutz auf die in 
A1-2.1.2 genannten Personen, wenn diese innerhalb der ge-
nannten Frist dem Versicherer angezeigt werden.  

 Ab Versicherungsbeginn ist für die mitversicherten Personen 
die im Tarif vorgesehene Prämie zu zahlen. 

A1-2.6 Privathaftpflichtversicherung für Single 
Bei dieser Versicherungsform (siehe Risikobezeichnung im 
Versicherungsschein) gilt folgendes: 

(1) Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf 
die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers als Einzelperson. 

(2) Die Bestimmungen über die Mitversicherung gemäß A1-
2.1.1 bis A1-2.1.5.2 der Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen für die Privathaftpflichtversicherung haben für 
diesen Vertrag keine Gültigkeit und gelten als gestrichen. 

(3) Änderungen des Familienstandes sind dem Versicherer 
mitzuteilen. Es gelten sonst die Bestimmun-gen zur Vor-
sorgeversicherung gemäß A1-9. 

(4) Die Bestimmung A1-10 Fortsetzung der Privathaftpflicht-
versicherung nach dem Tod des Versicherungsnehmers 
entfällt. 

A1-2.7 Privathaftpflichtversicherung für Single mit Kind / Kinder 
Falls die Versicherungsform Single mit Kind / Kinder verein-
bart gilt (siehe Risikobezeichnung im Ver-sicherungsschein) 
wird der Vertragsteil A1-2 Regelungen zu mitversicherten 
Personen und zum Verhältnis zwischen den Versicherten 
(Versicherungsnehmer und mitversicherte Personen), wie  
nachstehend ersetzt: 

A1-2.7.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht  
A1-2.7.1.1 der unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Le-

benspartnerschaft lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und 
Pflegekinder) solange diese in häuslicher Gemeinschaft mit 
dem Versicherungsnehmer leben. 

Außerhalb der häuslichen Gemeinschaft besteht die Mitversi-
cherung in folgenden Fällen: 

- Schul- oder sich unmittelbar anschließenden Berufsaus-
bildung (berufliche Erstausbildung Lehre und/oder Stu-
dium, auch Bachelor- und unmittelbar angeschlossener 
Masterstudiengang), nicht Referendarzeit, Fortbildungs-
maßnahmen und dergleichen, 

- nachweislich ununterbrochenen Wartezeit auf einen Aus-
bildungs- oder Studienplatz oder den Beginn des freiwilli-
gen Wehrdienstes oder Bundesfreiwilligendienstes. Dies 
gilt auch für den Fall, dass während der Wartezeit eine 
Aushilfstätigkeit ausgeübt wird, 

- Ableistung des Grundwehrdienstes, des freiwilligen 
Wehrdienstes, des Bundesfreiwilligendienstes oder des 
freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahres vor, wäh-
rend oder im Anschluss an die Berufsausbildung. 

- Während der zweiten Berufsausbildung / des zweiten 
Studiums wenn die erste Berufsausbildung / Studium 
nachweislich aufgrund Krankheit abgebrochen werden 
musste. 

A1-2.7.1.2 aller in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungs-
nehmer lebenden und dort polizeilich gemeldeten unverheira-
teten, nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft oder 
nichtehelichen Lebensgemeinschaft lebenden Personen (au-
ßer Wohngemeinschaften). 

Hierunter fallen auch Kinder (auch Stief-, Adoptiv-, Pflegekin-
der des unter A1-2.1.1 und A1-2.1.4 aufgeführten Personen-
kreises mit geistiger / körperlicher Behinderung; dies gilt 
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auch, wenn die Kinder dauerhaft in einer Behinderten- / Pfle-
geeinrichtung leben. 
Von vorübergehend in den Familienverbund eingegliederten 
Personen (Austauschschüler, Au-Pairs) sowie von minderjäh-
rigen Übernachtungsgästen im Haushalt des Versicherungs-
nehmers, soweit Versicherungsschutz nicht über eine andere 
Haftpflichtversicherung besteht. 

A1-2.7.1.3 der im Haushalt des Versicherungsnehmers beschäftigten 
Personen gegenüber Dritten aus der Beschäftigungstätigkeit 
heraus. Versicherungsschutz besteht auch für Personen die 
aus Arbeitsvertrag oder gefälligkeitshalber Wohnung, Haus 
und Garten betreuen oder den Streudienst ausführen. 
Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei 
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im 
Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialge-
setzbuch VII handelt. 

A1-2.7.1.4 von Personen, die den versicherten Personen bei Notfäl-
len freiwillig Hilfe leisten, gegenüber Dritten aus dieser Tätig-
keit. 
Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus einem an-
deren Haftpflichtversicherungsvertrag, entfällt der Versiche-
rungsschutz aus diesem Vertrag. 

A1-2.7.2 Änderungen des Familienstandes sind dem Versicherer mit-
zuteilen. Es gelten sonst die Bestimmungen zur Vorsorgever-
sicherung gemäß A1-9. 

A1-2.7.3 Die Bestimmung A1-10 Fortsetzung der Privathaftpflicht-
Versicherung nach dem Tod des Versicherungsnehmers ent-
fällt. 

A1-2.8 Privathaftpflichtversicherung für Paare ohne Kind / Kin-
der 
Falls die Versicherungsform Paare ohne Kind / Kinder verein-
bart gilt (siehe Risikobezeichnung im Versicherungsschein) 
wird der Vertragsteil A1-2 Regelungen zu mit-versicherten 
Personen und zum Verhältnis zwischen den Versicherten 
(Versicherungsnehmer und mitversicherte Personen), wie  
nachstehend ersetzt: 

A1-2.8.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht  
A1-2.8.1.1 des Ehegatten und des eingetragenen Lebenspartners 

des Versicherungsnehmers 
oder 

des in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsneh-
mer lebenden Partners einer nichtehelichen Lebensgemein-
schaft. 
- Der Versicherungsnehmer und der mitversicherte Partner 

sind unverheiratet. 
- Der mitversicherte Partner ist beim Versicherungsnehmer 

polizeilich gemeldet oder im Versicherungsschein sowie 
seinen Nachträgen namentlich genannt. 

- Haftpflichtansprüche des Partners und dessen Kinder ge-
gen den Versicherungsnehmer sind ausgeschlossen. 

- Die Mitversicherung des Partners sowie dessen Kinder, 
die nicht auch die Kinder des Versicherungsnehmers 
sind, endet mit der Aufhebung der häuslichen Gemein-
schaft zwischen dem Versicherungsnehmer und dem 
Partner. 

- Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers gilt für 
den überlebenden Partner und dessen Kinder die Rege-
lung gemäß A1-10 sinngemäß. 

A1-2.8.1.2 der im Haushalt des Versicherungsnehmers beschäftigten 
Personen gegenüber Dritten aus der Beschäftigungstätigkeit 
heraus. Versicherungsschutz besteht auch für Personen die 
aus Arbeitsvertrag oder gefälligkeitshalber Wohnung, Haus 
und Garten betreuen oder den Streudienst ausführen. 

Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei 
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im 
Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialge-
setzbuch VII handelt. 

A1-2.8.1.3 von Personen, die den versicherten Personen bei Notfäl-
len freiwillig Hilfe leisten, gegenüber Dritten aus dieser Tätig-
keit. 
Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus einem an-
deren Haftpflichtversicherungsvertrag, entfällt der Versiche-
rungsschutz aus diesem Vertrag. 

A1-2.8.2 Kommt ein Kind hinzu, durch Geburt, Adoption oder Pflege-
elternschaft, erweitert sich der Versicherungsschutz auf die in 
A1-2.1.2 genannten Personen, wenn dies innerhalb eines 
Monats dem Versicherer in Textform angezeigt wird. 

 Ab Versicherungsbeginn ist für die mitversicherten Personen 
die Prämie zu zahlen. 

A1-2.8.3 Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers gilt für den 
überlebenden Partner die Regelung gemäß A1-10 sinnge-
mäß. 

A1-3 Versicherungsschutz, Versicherungsfall 
A1-3.1 Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Versiche-

rungsnehmer wegen eines während der Wirksamkeit der Ver-
sicherung eingetretenen Schadenereignisses (Versiche-
rungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus er-
gebenden Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund 

g e s e t z l i c h e r 
H a f t p f l i c h t b e s t i m m u n g e n 
p r i v a t r e c h t l i c h e n   I n h a l t s 

von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genom-
men wird. 
Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schä-
digung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeit-
punkt der Schadenverursachung, die zum Schadenereignis 
geführt hat, kommt es nicht an. 

A1-3.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn 
es sich um gesetzliche Ansprüche handelt, 

(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbst-
vornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz 
statt der Leistung; 

(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacher-
füllung durchführen zu können; 

(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstan-
des oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertrags-
leistung geschuldeten Erfolges; 

(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf 
ordnungsgemäße Vertragserfüllung; 

(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung 
der Leistung; 

(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Er-
satzleistungen. 

A1-3.3 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, soweit sie 
aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung oder Zusage über 
den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers hinausgehen. 

A1-4 Leistungen der Versicherung und Vollmacht des Versi-
cherers 

A1-4.1 Der Versicherungsschutz umfasst 
- die Prüfung der Haftpflichtanfrage, 
- die Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche und 

- die Freistellung des Versicherungsnehmers von berech-
tigten Schadenersatzverpflichtungen. 
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Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn 
der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräfti-
gen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleichs zur Entschädi-
gung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch gebunden 
ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versicherungs-
nehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder 
geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit 
der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestan-
den hätte. 

Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungsneh-
mers mit bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt, 
hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei 
Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen. 

A1-4.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung 
des Schadens oder Abwehr der Schadensersatzansprüche 
zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Ver-
sicherungsnehmers abzugeben. 

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit 
über Schadensersatzansprüche gegen den Versicherungs-
nehmer, ist der Versicherer bevollmächtigt, den Prozess zu 
führen. Der Versicherer führt dann den Rechtsstreit auf seine 
Kosten im Namen des Versicherungsnehmers.  

A1-4.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereignis-
ses, das einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haft-
pflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines 
Verteidigers für den Versicherungsnehmer von dem Versi-
cherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer 
die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders 
vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers. 

A1-4.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte 
Person das Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu 
zahlenden Rente zu fordern, so ist der Versicherer bevoll-
mächtigt, dieses Recht auszuüben. 

A1-5 Begrenzung der Leistungen (Versicherungssumme, Jah-
reshöchstersatzleistung, Serienschaden, Selbstbehalt) 

A1-5.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem 
Versicherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssum-
men begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versiche-
rungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen 
erstreckt. 

 Die Versicherungssummen betragen für Personen-, Sach- 
und Vermögensschäden 100 Mio. Euro. 
Die Höchstersatzleistung je geschädigter Person beträgt 
15 Mio. Euro. 

A1-5.2 Sofern nicht anders vereinbart wurde, gilt: 
 die Entschädigungsleistung des Versicherers für alle Versi-

cherungsfälle eines Versicherungsjahres ist auf das Einfache 
der vereinbarten Versicherungssumme begrenzt. 

A1-5.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintre-
tende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall (Se-
rienschaden), der im Zeitpunkt des ersten dieser Versiche-
rungsfälle eingetreten ist, wenn diese 
- auf derselben Ursache 

- auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachli-
chem und zeitlichem, Zusammenhang 
oder 

- auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln 
beruhen. 

A1-5.4 Falls vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei 
jedem Versicherungsfall an der Entschädigungsleistung des 
Versicherers mit einem im Versicherungsschein festgelegten 
Betrag (Selbstbehalt). Auch wenn die begründeten Haft-
pflichtansprüche aus einem Versicherungsfall die Versiche-
rungssumme übersteigen, wird der Selbstbehalt vom Betrag 

der begründeten Haftpflichtansprüche abgezogen. A1-5.1 
Satz 1 bleibt unberührt. 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, bleibt der Ver-
sicherer auch bei Schäden, deren Höhe den Selbstbehalt 
nicht übersteigt, zur Abwehr unberechtigter Schadensersatz-
ansprüche verpflichtet. 

A1-5.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht 
auf die Versicherungssummen angerechnet. 

A1-5.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem 
Versicherungsfall die Versicherungssumme, trägt der Versi-
cherer die Prozesskosten im Verhältnis der Versicherungs-
summe zur Gesamthöhe dieser Ansprüche. 

A1-5.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Renten-
zahlungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente 
die Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger 
sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall noch verblei-
benden Restbetrag der Versicherungssumme, so wird die zu 
leistende Rente nur im Verhältnis der Versicherungssumme 
bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom Ver-
sicherer erstattet. 
Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende 
Vorschrift der Verordnung über den Versicherungsschutz in 
der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils gülti-
gen Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls. 
Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versiche-
rungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen 
muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungs-
summe oder die nach Abzug sonstiger Leistungen verblei-
bende Restversicherungssumme übersteigt, werden die 
sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versi-
cherungssumme abgesetzt. 

A1-5.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines 
Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder 
Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, 
hat der Versicherer für den von der Weigerung an entstehen-
den Mehraufwand an Entschädigungsleistung, Zinsen und 
Kosten nicht aufzukommen. 

A1-6 Besondere Regelungen für einzelne private Risiken (Ver-
sicherungsschutz, Risikobegrenzungen und besondere 
Ausschlüsse) 

A1-6 regelt den Versicherungsschutz für einzelne private Ri-
siken, deren Risikobegrenzungen und die für diese Risiken 
geltenden besonderen Ausschlüsse.  
Soweit A1-6 keine abweichenden Regelungen enthält, finden 
auch auf die in A1-6 geregelten Risiken alle anderen Ver-
tragsbestimmungen Anwendung (z. B. A1-4 – Leistungen der 
Versicherung oder A1-7 – Allgemeine Ausschlüsse). 

A1-6.1 Familie 
A1-6.1.1 Versicherungsnehmereigenschaft 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers 
(1) als Familien- und Haushaltsvorstand (z. B. aus der Auf-

sichtspflicht über Minderjährige); 
(2) als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen. 

A1-6.1.2 Besondere Assistance-Leistungen für Single mit Kin-
dern und Familien 

Im Rahmen der Versicherungsform Single mit Kind/ern sowie 
Familien, siehe Risikobezeichnung im Versicherungsschein, 
erbringt Helvetia Hilfsleistungen ausschließlich in Deutsch-
land im Rahmen des nachstehenden Umfangs. Helvetia be-
dient sich hierzu qualifizierter Dienstleister. Um einen An-
spruch auf Erbringung von Hilfsleistungen oder Kostenüber-
nahme geltend machen zu können, ist es Voraussetzung das 
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die Hilfsleistung von Helvetia organisiert wird. Andernfalls be-
steht kein Anspruch auf Kostenerstattung. 
Eintretende Notfälle sind daher unter der Notruftelefonnum-
mer +49 (0)69 1332 700 zu melden. 
Die Übernahme der Kosten ist insgesamt auf 1.500 Euro für 
alle Versicherungsfälle innerhalb eines Versicherungsjahres 
begrenzt. 

A1-6.1.2.1 Leistungen 
A1-6.1.2.1.1 Kinderbetreuung im Notfall 

Helvetia organisiert innerhalb Deutschlands die Betreuung 
und Versorgung der über diesen Versicherungsvertrag mit-
versicherten eigenen Kinder unter 16 Jahren, die im Haushalt 
des Versicherungsnehmers leben. Die Leistung kann abgeru-
fen werden, wenn die Kinderbetreuung aus einem den nach-
stehenden Notfällen nicht mehr gewährleistet werden kann: 
- Unfall des Versicherungsnehmers oder einer mitversi-

cherten Person 
- Noteinweisung ins Krankenhaus oder 
- Tod des Versicherungsnehmers. 
Die Betreuung erfolgt nach Möglichkeit in den versicherten 
Räumlichkeiten des Versicherungsnehmers für die maximale 
Dauer von 48 Stunden 
Helvetia übernimmt die durch die Kinderbetreuung entstehen-
den Kosten bis zu 500 Euro je Versicherungsfall. Die Abrech-
nung erfolgt direkt mit dem Dienstleister. 

Alternativ organisiert Helvetia die An- und Abreise einer Be-
treuungsperson (z. B. eines Verwandten oder einer anderen 
nahestehenden Person), um die Betreuung der mitversicher-
ten Kinder unter 16 Jahren aufgrund der oben genannten Not-
fälle zu gewährleisten. Die Reisekosten oder eine Entschädi-
gung der Betreuungsperson sind nicht Gegenstand des Ver-
sicherungsschutzes.  

A1-6.1.2.1.2 Begleitung und Fahrdienst zum Kindergarten oder zur 
Schule 
Helvetia organisiert innerhalb Deutschlands die Begleitung 
oder den Fahrdienst zum Kindergarten oder der Schule von 
über diesen Versicherungsvertrag mitversicherten eigenen 
Kindern unter 16 Jahren, die im Haushalt des Versicherungs-
nehmers leben. Die Leistung kann abgerufen werden, wenn 
die Kinderbetreuung aus einem der nachstehenden Notfällen 
nicht mehr gewährleistet werden kann: 
- Unfall des Versicherungsnehmers oder einer mitversi-

cherten Person 
- Noteinweisung ins Krankenhaus oder 
- Tod des Versicherungsnehmers. 
Helvetia übernimmt die Kosten für eine Begleitperson und ei-
nen Fahrdienst bis zu 100 Euro pro Woche für maximal vier 
Wochen je Versicherungsfall. 

A1-6.1.2.1.3 Unterbringung im Notfall 
Helvetia unterstützt bei der notfallbedingten Unterbringung 
von Kindern (bis max. 16 Jahren) in Kindertageseinrichtungen 
sowie von Haustieren (Hund, Katze, Hamster, Meerschwein-
chen, Kaninchen, Hasen, Ziervögeln, und Schildkröten) in 
Tierpensionen, innerhalb Deutschlands, wenn die Betreuung 
und Versorgung durch den Versicherungsnehmer aus nach-
stehenden Gründen nicht mehr gewährleistet werden kann: 

- Unfall des Versicherungsnehmers oder einer mitversi-
cherten Person 

- Noteinweisung ins Krankenhaus oder 
- Tod des Versicherungsnehmers. 

Helvetia übernimmt die Kosten für die Unterbringung und Ver-
sorgung der vorgenannten Personen oder Tiere bis zu 
300 Euro je Versicherungsfall. 

A1-6.2 Ehrenamtliche Tätigkeit, Freiwilligentätigkeit 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus den Gefahren einer ehrenamtlichen Tätigkeit 
oder Freiwilligenarbeit aufgrund eines sozialen unentgeltli-
chen Engagements. 
Versichert ist insbesondere die Tätigkeit: 

- in der Kranken- und Altenpflege; der Behinderten-, Kir-
chen- und Jugendarbeit, 

- in Vereinen, Bürgerinitiativen, Parteien und Interessen-
verbänden, bei der Freizeitgestaltung in Sportvereinigun-
gen, Musikgruppen, bei Pfadfindern oder gleichartig orga-
nisierten Gruppen, 

- als vormundschaftlich bestellter Betreuer bzw. Vormund 
– mit Ausnahme des beruflichen Betreuers gemäß § 1897 
(6) BGB. 
Für die Dauer der Betreuung oder Vormundschaft ist im 
Umfang dieses Vertrages auch die persönliche gesetzli-
che Haftpflicht der betreuten Person(-en) versichert. 

Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus einem an-
deren Haftpflichtversicherungsvertrag, entfällt der Versiche-
rungsschutz aus diesem Vertrag. 
Nicht versichert sind die Gefahren aus der Ausübung von 

- öffentlichen / hoheitlichen Ehrenämtern wie z. B. als Bür-
germeister, Gemeinderatsmitglied, Schöffe, Laienrichter, 
Prüfer für Kammern, Angehöriger der Freiwilligen Feuer-
wehr, 

- wirtschaftlichen / sozialen Ehrenämtern mit beruflichem 
Charakter wie z. B. als Betriebs- und Personalrat, Versi-
chertenältester, Vertrauensperson nach § 40 SGB IV, be-
ruflicher Betreuer nach § 1897 (6) BGB. 

A1-6.3 Haus- und Grundbesitz 

A1-6.3.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers als Inhaber, Eigentümer oder Mieter 

(1) einer oder mehrerer in Europa oder der Schweiz, Norwe-
gen, Island und Liechtenstein gelegener Wohnungen ein-
schließlich Ferienwohnungen (bei Wohnungseigentum 
als Sondereigentümer). 
Bei Sondereigentümern sind Haftpflichtansprüche der 
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer wegen Beschä-
digung des Gemeinschaftseigentums versichert. Die 
Leistungspflicht erstreckt sich jedoch nicht auf den Mitei-
gentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum. 

(2) von zwei in Europa oder der Schweiz, Norwegen, Island, 
Liechtenstein gelegenen Ein- oder Zweifamilienhäusern 
oder einem Mehrfamilienhaus. 

Bei Miteigentum an zum Ein- / Zwei-  oder Mehrfamilien-
haus gehörenden Gemeinschaftsanlagen, z. B. gemein-
schaftliche Zugänge zur öffentlichen Straße, Wäschetro-
ckenplatz, Garagenhöfe oder Abstellplatz für Mülltonnen. 

(3) von zwei in Europa oder der Schweiz, Norwegen, Island, 
Liechtenstein gelegenen Wochenend- / Ferienhäusern, 
(auf Dauer und ohne Unterbrechung fest installierte 
Wohnwagen sind einem Wochenendhaus gleichgestellt), 
sofern sie vom Versicherungsnehmer zumindest teil-
weise zu Wohnzwecken verwendet werden, einschließ-
lich der zugehörigen Garagen und Gärten, Wassertanks 
auch Zisterne (bis zu 3.000 Liter), Swimmingpools oder 
eines Teiches sowie eines Schrebergartens. 

(4) von in Europa oder der Schweiz, Norwegen, Island, 
Liechtenstein gelegenen, unbebauten Grundstücken bis 
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höchstens 25.000 qm Gesamtgröße. Wenn die Gesamt-
fläche überschritten wird, entfällt dieser Versicherungs-
schutz. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vor-
sorgeversicherung A1-9. 

Mitversichert sind vom Versicherungsnehmer selbst ge-
nutzte kaufmännische Büros sofern der Anteil der ge-
werblich genutzten Fläche nicht mehr als 50 Prozent be-
trägt und nicht anderweitig Versicherungsschutz besteht. 

(5) von Flüssiggastanks mit einer Gesamtlagermenge bis zu 
drei Tonnen, sofern sich diese auf dem Grundstück einer 
gemäß A1-6.3.1 mitversicherten Immobilie befinden. 

Die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (A1-
9) und Erhöhungen / Erweiterungen (A1-8) finden keine 
Anwendung. 

A1-6.3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich für die in A1-6.3.1 
genannten Risiken auch auf die gesetzliche Haftpflicht 
(1) aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versicherungs-

nehmer in den oben genannten Eigenschaften obliegen 
(z. B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, 
Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen). Das gilt 
auch für die durch Vertrag vom Versicherungsnehmer 
ausschließlich als Mieter, Pächter oder Entleiher über-
nommene gesetzliche Haftpflicht für Verkehrssicherungs-
pflichten des Vertragspartners (Vermieter, Verleiher, Ver-
pächter) in dieser Eigenschaft; 

(2) aus der Vermietung von Wohnräumen und/oder einer 
Einliegerwohnung und/oder einer Wohnungen (sowie 
der / den dazugehörigen Garage/n in einem Ein- oder 
Zweifamilienhaus, in dem der Versicherungsnehmer 
selbst eine Wohnung bewohnt. 

(3) aus der Vermietung von Räumen und Garagen, die nicht 
zu gewerblichen Zwecken verwendet werden. 

(4) aus der Vermietung von Zimmern an Urlauber im selbst 
genutzten Risiko, sofern kein Ausschank nach dem Gast-
stättengesetz erfolgt. 

(5) aus der Vermietung von Eigentumswohnungen (auch Fe-
rienwohnungen sowie der / den dazugehörigen Ga-
rage/n, nicht jedoch zu gewerblichen Zwecken; 

(6) aus der Vermietung von maximal zwei in Europa oder 
Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein-Staaten 
gelegenen Wohneinheiten, Wochenend- / Ferienhäu-
sern, nicht jedoch zu gewerblichen Zwecken (auf Dauer 
und ohne Unterbrechung fest installierte Wohnwagen 
sind einem Wochenendhaus gleichgestellt); 

(7) aus der Vermietung eines außerhalb Europas gelegenen 
Wochenend- / Ferienhauses, nicht jedoch zu gewerbli-
chen Zwecken, bis zu einem Bruttojahresmietwert von 
50.000 Euro (auf Dauer und ohne Unterbrechung fest in-
stallierte Wohnwagen sind einem Wochenendhaus 
gleichgestellt); 

(8) aus der Verpachtung von unbebauten Grundstücken; 
(9) aus der Vermietung von gewerblichen Räumen (Büro-

räume, Praxisräume) im selbst genutzten Gebäude so-
fern der Anteil der gewerblich genutzten Fläche nicht 
mehr als 50 Prozent beträgt und nicht anderweitig Versi-
cherungsschutz besteht. 

Zu (1) bis (9) gilt: 
Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus einem an-
deren Haftpflichtversicherungsvertrag, entfällt der Versiche-
rungsschutz aus diesem Vertrag.  
Wird die Anzahl / Menge und der Betrag überschritten, so ent-
fällt die Mitversicherung. Es gelten dann die Bestimmungen 
über die Vorsorgeversicherung (A1-9) 

(10) aus dem Miteigentum an zum Ein- oder Zweifamilien-
haus gehörenden Gemeinschaftsanlagen, z. B. gemein-
schaftliche Zugänge zur öffentlichen Straße, Wäschetro-
ckenplatz, Garagenhöfe oder Abstellplatz für Mülltonnen; 

(11) als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neu-
bauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabearbei-
ten) bis zu einer Bausumme von 500.000 Euro je Bauvor-
haben. Wenn der Betrag überschritten wird, entfällt dieser 
Versicherungsschutz. Es gelten dann die Bestimmungen 
über die Vorsorgeversicherung (A1-9); 

(12) aus dem Betrieb und der Unterhaltung einer Photovol-
taik- oder Solarthermieanlage (auch Luft-, Erd- und Was-
serwärmeanlage, Kleinwindanlage, Mini-Blockheizkraft-
werk sowie Balkonkraftwerk) des Versicherungsnehmers 
sowie die Einspeisung des Stroms in das Netz des örtli-
chen Stromversorgers –  auch wenn dafür eine Gewerbe-
anmeldung erforderlich ist. 

Kein Versicherungsschutz besteht für elektrische Leitun-
gen auf fremden Grundstücken sowie die unmittelbare 
Versorgung eigener Abnehmer des Versicherungsneh-
mers mit Strom. 

(13) aus dem Betrieb und der Unterhaltung einer oberflächen-
nahen Geothermieanlage oder sonstigen Wärmepum-
penanlagen: 

(14) des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die im Zu-
sammenhang mit dem Betrieb von Wallboxen / E-La-
destationen unter der im Versicherungsschein genannten 
Risikoanschrift des Versicherungsnehmers stehen. Wall-
boxen / E-Ladestationen sind Anlagen zur Stromversor-
gung von Elektrofahrrädern, -rollern, -scootern, -kranken-
fahrstühlen und Elektrofahrzeugen. 

Versicherungsschutz besteht subsidiär. Bestehende Kfz- 
oder Gebäudeversicherungen gehen vor.  
Kein Versicherungsschutz besteht, wenn die Wallbo-
xen / E-Ladestationen mit Gewinnerzielungsabsichten 
betrieben werden.  

Die Installation durch einen zertifizierten Fachbetrieb ist 
Voraussetzung für den Versicherungsschutz. 

(15) als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die 
Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand; 

(16) der Insolvenzverwalter und Zwangsverwalter in dieser 
Eigenschaft. 

A1-6.4 Allgemeines Umweltrisiko 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen In-
halts des Versicherungsnehmers wegen Schäden durch Um-
welteinwirkung.  

Schäden durch Umwelteinwirkung liegen vor, wenn sie durch 
Stoffe, Erschütterungen, Geräusche, Druck, Strahlen, Gase, 
Dämpfe, Wärme oder sonstige Erscheinungen verursacht 
werden, die sich in Boden, Luft oder Wasser ausgebreitet ha-
ben. 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche 
aus Gewässerschäden.  

Zu Gewässerschäden und Schäden nach dem Umweltscha-
densgesetz siehe Abschnitt A2 (besondere Umweltrisiken). 

A1-6.5 Abwässer 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers wegen Schäden durch Abwässer – auch aus dem 
Rückstau des Straßenkanals. Bei Sachschäden gilt dies aus-
schließlich für Schäden durch häusliche Abwässer. 

A1-6.6 Schäden an gemieteten, geliehenen, gepachteten oder 
geleasten Sachen (Mietsachschäden) 

A1-6.6.1 Mietsachschäden an unbeweglichen Sachen 
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Versichert ist im Rahmen der im Versicherungsschein ge-
nannten Versicherungssumme die gesetzliche Haftpflicht aus 
der Beschädigung von zu privaten Zwecken gemieteten, ge-
liehenen, gepachteten oder geleasten Grundstücken, Gebäu-
den, Wohnungen, Wohnräumen und Räumen in Gebäuden 
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpflicht-
ansprüche wegen 
- Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspru-

chung, 
- Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warm-

wasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasge-
räten und allen sich daraus ergebenden Vermögensschä-
den, 

- Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hier-
gegen besonders versichern kann. 

A1-6.6.2 Mietsachschäden an sonstigen beweglichen Sachen 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädi-
gung, der Vernichtung oder dem Verlust von fremden Sa-
chen, die zu privaten Zwecken gemietet, geliehen, gepachtet 
oder geleast wurden oder Gegenstand eines besonderen 
Verwahrungsvertrages sind. 

Versicherungsschutz besteht im Rahmen der im Versiche-
rungsschein genannten Versicherungssumme. 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpflicht-
ansprüche wegen 

- Schäden an Sachen, die dem Beruf oder Gewerbe der 
versicherten Personen dienen; 

- Schäden durch Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger 
Beanspruchung; 

- Schäden an Schmuck- und Wertsachen, auch Verlust von 
Geld, Urkunden und Wertpapieren; 

- Vermögensfolgeschäden; 
- Schäden an Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeugen. 

A1-6.6.3 Mietsachschäden anlässlich von Reisen 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus der Beschädigung, dem Zerstören oder Abhan-
denkommen von fremden, beweglichen Sachen in Hotelzim-
mern, Ferienhäusern, Ferienwohnungen, Pensionen, 
Schiffskabinen und Schlafwagenabteilen, die der Versiche-
rungsnehmer gemietet, geliehen oder gepachtet hat. 

Versicherungsschutz besteht im Rahmen der im Versiche-
rungsschein genannten Versicherungssumme. 

A1-6.6.4 Beschädigung / Abhandenkommen / Verlust von gemiete-
ten oder geliehenen Fahrrädern, auch Elektrofahrräder bis 
25 km/h ohne Versicherungspflicht, z. B. E-Bikes, Pedelecs. 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädi-
gung, der Vernichtung oder dem Verlust von gemieteten oder 
geliehenen Fahrrädern, auch Elektrofahrräder bis 25 km/h 
ohne Versicherungspflicht, z. B. E-Bikes, Pedelecs. 
Versicherungsschutz besteht im Rahmen der Versicherungs-
summe bis 10.000 Euro je Schadenereignis. 

A1-6.6.5 Beschädigung / Abhandenkommen / Verlust von gemiete-
ten E-Scootern 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädi-
gung oder Vernichtung von E-Scootern. Versicherungsschutz 
besteht im Rahmen der Versicherungssumme bis 1.000 Euro 
mit einem Selbstbehalt von 150 Euro je Versicherungsfall. 

A1-6.6.6 Zu A1-6.6.3 bis A1-6.6.5 gilt: 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpflicht-
ansprüche wegen 

- Schäden an Sachen, die dem Beruf oder Gewerbe der 
versicherten Personen dienen; 

- Schäden durch Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger 
Beanspruchung; 

- Schäden an Schmuck- und Wertsachen, auch Verlust von 
Geld, Urkunden und Wertpapieren; 

- Vermögensfolgeschäden; 
- Schäden an Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeugen. 

A1-6.7 Sportausübung 
A1-6.7.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-

nehmers aus der Ausübung von Sport. 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpflicht-
ansprüche aus 
(1) einer jagdlichen Betätigung, 

(2) der Teilnahme an Pferde-, Rad- oder Kraftfahrzeugren-
nen sowie der Vorbereitung hierzu (Training). 

A1-6.7.2 Versichert gilt die gesetzliche Haftpflicht aus der Ausübung 
des Golfsports.  

 Auf Wunsch des Versicherungsnehmers leistet der Versiche-
rer für Schäden die durch abgeschlagene Golfbälle einer mit-
versicherten Person entstehen. Der Abschlag muss auf einer 
dafür zugelassenen Golfanlage erfolgt sein. Ausgeschlossen 
sind Schäden aufgrund mangelnder Verkehrssicherung des 
Anlagenbetreibers sowie Vorsatz.   

Versicherungsschutz besteht im Rahmen der im Versiche-
rungsschein genannten Versicherungssumme. 

A1-6.8 Waffen und Munition 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Ge-
brauch von Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie Munition 
und Geschossen. 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen ist der Gebrauch 
zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen. 

A1-6.9  Tiere 
A1-6.9.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-

nehmers als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, ge-
zähmten Kleintieren und Bienen sowie aus der erlaubten pri-
vaten Haltung und Hütung von maximal drei wilden Tieren 
und 10 wilden Kleintieren sofern hierfür kein Haltungsverbot 
besteht, 

 Versicherungsschutz besteht auch, soweit es sich um den Er-
satz von Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Wieder-
einfangen der Tiere handelt.  

 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleiben giftige 
Reptilien und Würgeschlangen, andere Reptilien, die größer 
als 20 cm und / oder schwerer als 2,5 kg sind, sowie giftige 
Spinnen, Schlangen- und Froscharten.  
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen ist die gesetzliche 
Haftpflicht als Halter oder Hüter von 
- Hunden, Pferden, sonstigen Reit- und Zugtieren, 
- Tieren, die zu gewerblichen oder landwirtschaftlichen 

Zwecken gehalten werden. 
A1-6.9.2 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-

nehmers aus der privaten nicht landwirtschaftlichen Haltung 
von bis zu acht Alpakas, Eseln, Lamas, Rindern, Schafen, 
Schweinen, Strauße) . 

 Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus einem an-
deren Haftpflichtversicherungsvertrag, entfällt der Versiche-
rungsschutz aus diesem Vertrag.  
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Wird die Anzahl überschritten, so entfällt die Mitversicherung. 
Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversi-
cherung (A1-9). 

A1-6.9.3 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers 
- als nicht gewerbsmäßiger Hüter fremder Hunde oder 

Pferde, 
- als Halter von Blindenhunden, Behindertenbegleithunden 

und Signalhunden, 
- als Reiter bei der Benutzung fremder Pferde, 
- als Fahrer bei der Benutzung fremder Fuhrwerke zu pri-

vaten Zwecken, 

soweit Versicherungsschutz nicht über eine andere Haft-
pflichtversicherung besteht. 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haftpflicht-
ansprüche der Tierhalter oder -eigentümer sowie Fuhrwerks-
eigentümer wegen Sach- und Vermögensschäden. 

A1-6.10 Nicht versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraft-
fahrzeuganhänger 

A1-6.10.1 Versichert ist – abweichend von A1-7.14 – die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die 
verursacht werden durch den Gebrauch ausschließlich von 
folgenden nicht versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrzeuganhängern: 
(1) nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkeh-

rende Kraftfahrzeuge ohne Rücksicht auf eine bauartbe-
dingte Höchstgeschwindigkeit; 

(2) Fahrzeuge mit nicht mehr als 6 km/h bauartbedingter 
Höchstgeschwindigkeit; 

(3) Stapler mit nicht mehr als 20 km/h bauartbedingter 
Höchstgeschwindigkeit; 

(4) Aufsitzrasenmäher, Schneeräumgeräte und selbstfah-
rende Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h bau-
artbedingter Höchstgeschwindigkeit; 

(5) Kraftfahrzeuganhänger, die nicht zulassungspflichtig sind 
oder nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen ver-
kehren. 

A1-6.10.2 Versichert ist – abweichend von A1-7.14 – die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die 
verursacht werden durch den Besitz und Gebrauch von Elekt-
rofahrrädern (E-Bikes), Pedelecs, motorgetriebenen Kinder-
fahrzeugen, Golfwagen, Krankenfahr- und Elektrorollstühlen.  
Voraussetzung ist, dass die Fahrzeuge keiner Zulassungs-
pflicht unterliegen sowie nach den zulassungsrechtlichen 
Vorschriften kein Versicherungskennzeichen benötigen. 

A1-6.10.3 Für die vorgenannten Fahrzeuge gilt: 
Diese Fahrzeuge dürfen nur von einem berechtigten Fahrer 
gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug 
mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrau-
chen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu 
sorgen, dass die Fahrzeuge nicht von unberechtigten Fahrern 
gebraucht werden.  
Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen 
Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis 
benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu 
sorgen, dass das Fahrzeug nur von einem Fahrer benutzt 
wird, der die erforderliche Fahrerlaubnis hat. 
Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten 
verletzt, gilt B3-3.3 (Rechtsfolgen bei Verletzung von Oblie-
genheiten).  
 
 

A1-6.10.4 Betankungsschäden 

Versichert ist – abweichend von A1-7.14 – die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die 
an fremden geliehenen, gemieteten oder gefälligkeitshalber 
überlassenen Fahrzeugen durch Betankung mit für das Fahr-
zeug nicht geeigneten Kraftstoffen entstehen.  

Nicht versichert sind Schäden an Fahrzeugen, die dem Ver-
sicherungsnehmer oder den mitversicherten Personen zum 
regelmäßigen oder dauerhaften Gebrauch überlassen wur-
den (z. B. Dienstwagen, Leasingfahrzeuge). 
Versicherungsschutz besteht im Rahmen der im Versiche-
rungsschein genannten Versicherungssumme. 

A1-6.10.5 Be- und Entladeschäden 
Versichert ist – abweichend von A1-7.14 – die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers als privater Eigentü-
mer, Besitzer, Halter, Führer eines Kraftfahrzeuges oder An-
hängers wegen Schäden, die Dritten beim Be- oder Entladen 
des Personenkraftwagens oder Anhängers zugefügt werden. 
Schäden am selbst gebrauchten Kraftfahrzeug oder Anhä-
nger bleiben ausgeschlossen. Dem Versicherungsnehmer 
steht es frei einen Schaden von der zuständigen Kraftfahr-
zeug-Haftpflichtversicherung regulieren zu lassen. In diesem 
Fall entfällt der Versicherungsschutz aus diesem Vertrag.  

Versicherungsschutz besteht im Rahmen der im Versiche-
rungsschein genannten Versicherungssumme. 

A1-6.10.6 Schäden beim Öffnen der Kraftfahrzeugtür 
Versichert ist, abweichend von A1-7.14 die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die ein 
Kraftfahrzeugmitfahrer des Versicherungsnehmers, der nicht 
mitversicherte Person des Vertrages ist, gegenüber Dritten 
durch das Öffnen einer Kraftfahrzeugtür verursacht, soweit 
Versicherungsschutz nicht über eine andere Privathaftpflicht-
versicherung des Mitfahrers besteht. 
Versicherungsschutz besteht im Rahmen der Versicherungs-
summe bis 250.000 Euro je Sachschaden. Ausgeschlossen 
bleiben hierbei Personen- und Vermögensschäden. 

A1-6.10.7 Reinigungs- und Pflegearbeiten an geliehenen Kraftfahr-
zeugen 
Versichert ist – abweichend von A1-7.14 – die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers ausschließlich wegen 
Schäden durch Reinigungs- und Pflegearbeiten an fremden 
geliehenen Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern. 
Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Umwelt. 
Versicherungsschutz besteht im Rahmen der Versicherungs-
summe bis 10.000 Euro je Schadenereignis mit einem Selbst-
behalt in Höhe von 150 Euro je Versicherungsfall.  

Soweit ein anderer Ersatzpflichtiger eintrittspflichtig ist, kann 
der Erstattungsanspruch nur wegen der restlichen Kosten 
geltend gemacht werden. 

A1-6.10.8 Übernahme des Kraftfahrzeugvollkasko-Selbstbehalts bei 
Mietfahrzeugen / Carsharing 
Versichert ist – abweichend von A1-7.14 – die gesetzliche 
Haftpflicht aus der Beschädigung oder Vernichtung von über 
kommerziellem Anbieter kurzzeitig gemietete Kraftfahrzeuge 
(Carsharing). 
Als Kraftfahrzeuge gelten: 
- Personenkraftwagen 
- Krafträder. 

Soweit sie nach Ihrer Bauart und Ausstattung zur Beförde-
rung von nicht mehr als 9 Personen, einschließlich Fahrer, 
bestimmt sind. 
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Erstattet wird der Selbstbehalt der Kraftfahrzeug-Vollkasko-
versicherung bis 3.000 Euro für alle Schäden eines Versiche-
rungsjahres.  
Handelt es sich bei dem gemieteten Kraftfahrzeug um ein 
Elektrofahrzeug wird der Selbstbehalt der Kraftfahrzeugvoll-
kaskoversicherung bis 5.000 Euro für alle Schäden des Ver-
sicherungsjahres erstattet. 

A1-6.10.9 Rabattrückstufung bei geliehenen Kraftfahrzeugen 

Versichert ist – abweichend von A1-7.14 – der verursachte 
Haftpflichtschaden oder/und Vollkaskoschaden, der durch 
den erlaubten Gebrauch eines Kraftfahrzeuges einer über 
diesen Vertrag versicherten Person, welches ihr von einer 
Dritten Person unentgeltlich und gelegenheitshalber überlas-
sen wurde. Als Kraftfahrzeuge gelten: 
- Personenkraftwagen 
- Krafträder 
- Wohnmobile bis vier Tonnen zulässigem Gesamtgewicht 

soweit sie nach ihrer Bauart und Ausstattung zur Beför-
derung von nicht mehr als neun Personen, einschließlich 
Fahrer, bestimmt sind. 

Erstattet wird der durch die Rückstufung des Schadenfrei-
heitsrabattes in der Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung und 
Vollkaskoversicherung entstehende Vermögensschaden. Die 
Entschädigung ist auf die Mehrprämie der ersten sechs Jahre 
begrenzt, wie sie sich aus den für die betreffende Kraftfahr-
zeugversicherung gültigen Tarifbestimmungen ergibt. Mehr 
als die vom Kraftfahrzeugversicherer erbrachte Leistung wird 
jedoch nicht entschädigt.  
Voraussetzung für die Entschädigung ist ein Regulierungs-
nachweis des Kraftfahrzeugversicherers, welchem die Rück-
stufung des Schadenfreiheitsrabattes in der Kraftfahrzeug-
haftpflicht und Kraftfahrzeugvollkaskoversicherung entnom-
men werden kann.  
Erstattet wird ebenfalls der Selbstbehalt der Kraftfahrzeug-
vollkaskoversicherung bis 300 Euro je Versicherungsfall. 
Es besteht kein Versicherungsschutz bei dauerhaft oder re-
gelmäßig zum Gebrauch überlassenen Fahrzeugen sowie bei 
Fahrzeugen die zu gewerblichen Zwecken genutzt werden. 

A1-6.11 Gebrauch von Luftfahrzeugen 
A1-6.11.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-

nehmers wegen Schäden aus dem erlaubten Gebrauch von 
Luftfahrzeugen, die keiner Versicherungspflicht unterliegen 
(z. B. Modellflugzeuge, Spielzeugdrachen). 

Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz für Flugmodelle 
mit und ohne Motor sowie Drohnen, sofern diese 
- ausschließlich privat genutzt werden, 
- das Startgewicht 5 Kilogramm nicht übersteigt und 
- bei der Nutzung nicht gegen gesetzliche Vorschriften, ins-

besondere das Flugverbot in bestimmten Zonen, versto-
ßen wird. 

Soweit ein anderer Ersatzpflichtiger eintrittspflichtig ist, kann 
der Erstattungsanspruch nur wegen der restlichen Kosten 
geltend gemacht werden.  

A1-6.11.2 Versicherungsschutz besteht im Rahmen der im Versiche-
rungsschein genannten Versicherungssumme und stellt zu-
gleich die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle ei-
nes Versicherungsjahres dar. 

A1-6.12 Gebrauch von Wasserfahrzeugen 
A1-6.12.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-

nehmers wegen Schäden, die verursacht werden durch den 
Gebrauch ausschließlich von folgenden Wasserfahrzeugen: 

(1) eigene und fremde Wassersportfahrzeuge ohne Segel, 
Motoren (auch ohne Hilfs- oder Außenbordmotoren) oder 
Treibsätze, z. B. Schlauch-, Paddel-, Ruderboote, Ka-
jaks, Kanus, Kanadier, Standup-Paddel (SUP); 

(2) fremde Segelboote ohne Motor (auch ohne Hilfs- oder 
Außenbordmotoren) oder Treibsätze; 

(3) eigene Segelboote, mit einer Segelfläche bis 30 qm auch 
mit Hilfs- oder Außenbordmotoren bis 15 PS / 11,03 kW, 
soweit für das Führen keine behördliche Erlaubnis erfor-
derlich ist; 

(4) eigene oder fremde Motorboote, mit einer Stärke bis 
15 PS / 11,03 kW oder Treibsätzen, soweit für das Füh-
ren keine behördliche Erlaubnis erforderlich ist; 

(5) eigene und fremde Windsurfbretter und Kitesportgeräte, 
Strand-, Strandsteh- und Eissegler soweit diese nicht an 
Dritte vermietet werden. 

(6) fremde Wassersportfahrzeuge mit Motoren, soweit 
- diese nur gelegentlich gebraucht werden und 
- für das Führen keine behördliche Erlaubnis erforder-

lich ist. 
A1-6.12.2 Versichert ist darüber hinaus die gesetzliche Haftpflicht des 

Versicherungsnehmers wegen Schäden, die durch den Ge-
brauch von Wasserfahrzeugen verursacht werden, soweit der 
Versicherungsnehmer nicht als deren Eigentümer, Besitzer, 
Halter oder Führer in Anspruch genommen wird. 

A1-6.12.3 Versicherungsschutz besteht im Rahmen der im Versiche-
rungsschein genannten Versicherungssumme und stellt zu-
gleich die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle ei-
nes Versicherungsjahres dar. 

A1-6.13 Gebrauch von Modellfahrzeugen 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers wegen Schäden, die verursacht werden durch den 
Gebrauch von ferngelenkten Land- und Wassermodellfahr-
zeugen. 

A1-6.14 Schäden im Ausland 
A1-6.14.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-

nehmers wegen im Ausland eintretender Versicherungsfälle 
ausschließlich wenn diese 
- auf eine versicherte Handlung im Inland bzw. auf ein im 

Inland bestehendes versichertes Risiko zurückzuführen 
sind oder 

- aus Ansprüchen gegen den Versicherungsnehmer 
aus  110 Sozialgesetzbuch VII entstehen; 

- bei einem unbegrenzten Auslandsaufenthalt in Europa 
eingetreten sind; 
Versichert ist hierbei auch die gesetzliche Haftpflicht aus  
(1) dem Eigenturm, der Benutzung und Anmietung von 

Ferienhäusern, 
(2) dem Eigentum, der Benutzung und der Anmietung 

von Wohnungen, 
(3) der Anmietung von Häusern. 

- bei einem vorübergehenden Auslandsaufenthalt, außer-
halb Europas, bis zu fünf Jahren eingetreten sind oder 

- bei einem unbegrenzten Aufenthalt weltweit unter Beibe-
haltung eines inländischen Wohnsitzes eingetreten sind. 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprü-
che auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere pu-
nitive oder exemplary damages.  
Versichert ist hierbei auch die gesetzliche Haftpflicht aus der 
vorübergehenden Benutzung oder Anmietung (nicht dem 
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Eigentum) von im Ausland gelegenen Wohnungen und Häu-
sern gemäß A1-6.3.1. 
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der 
Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen 
Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen 
des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der 
Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion 
gelegenen Geldinstitut angewiesen ist. 

A1-6.14.2 Hat der Versicherungsnehmer durch behördliche Anord-
nung eine Kaution zur Sicherstellung von Schadensersatzan-
sprüchen aufgrund seiner gesetzlichen Haftpflicht, für die 
nach diesem Vertrag Versicherungsschutz besteht, zu hinter-
legen, stellt der Versicherer dem Versicherungsnehmer den 
erforderlichen Betrag bis zu einer Höhe von 500.000 Euro zur 
Verfügung. 
Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu leis-
tende Schadenersatzzahlung angerechnet. Ist die Kaution 
höher als der zu leistende Schadensersatz, so ist der Versi-
cherungsnehmer verpflichtet, den Differenzbetrag zurückzu-
zahlen. Das gleiche gilt, wenn die Kaution als Strafe, Geld-
buße oder für die Durchsetzung nicht versicherter Schadens-
ersatzforderungen einbehalten wird oder die Kaution verfallen 
ist. 

A1-6.14.3 Mallorca-Deckung 

Versichert ist – insoweit abweichend von A1-7.14 – die ge-
setzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schä-
den während einer Reise im europäischen Ausland (ein-
schließlich den Kanarischen Inseln, den Azoren und Madeira) 
aus dem berechtigten Gebrauch eines fremden 
- Personenkraftwagens, 
- Kraftrades oder 
- Wohnmobiles bis vier Tonnen zulässigem Gesamtge-

wicht, 
soweit es nach Bauart und Ausstattung zur Beförderung von 
nicht mehr als neun Personen, einschließlich Führer, be-
stimmt ist.  
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die gesetzli-
che Haftpflicht aus dem Mitführen eines Wohnwagen-, Ge-
päck- oder Bootsanhängers. 

Sofern für das Fahrzeug eine Kraftfahrzeughaftpflichtversi-
cherung besteht, gilt der Versicherungsschutz nur, soweit 
diese keine oder keine ausreichende Leistung erbringt. 

Kein Versicherungsschutz besteht, wenn der Fahrer nicht die 
erforderliche Fahrerlaubnis besitzt oder infolge des Konsums 
alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel 
nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. Nicht 
versichert sind Haftpflichtansprüche des Fahrzeugeigentü-
mers oder -halters, es sei denn, es handelt sich um Perso-
nenschäden. 

Für die Mallorca-Deckung gilt die im Versicherungsschein an-
gegebene Pauschalversicherungssumme, jedoch maximal 
15 Mio. Euro für Personen-, Sach- und Vermögensschäden.  

A1-6.14.4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit 
der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen 
Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen 
des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der 
Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion 
gelegenen Geldinstitut angewiesen ist. 

A1-6.15 Vermögensschäden 
A1-6.15.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-

nehmers wegen Vermögensschäden, die weder durch Perso-
nen- noch durch Sachschäden entstanden sind. 

A1-6.15.2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprü-
che wegen Vermögensschäden 

(1) durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag 
oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder 
gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leis-
tungen; 

(2) aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, 
prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;  

(3) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirt-
schaftlich verbundene Unternehmen; 

(4) aus Vermittlungsgeschäften aller Art; 
(5) aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveran-

staltung; 
(6) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Lea-

sing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus 
Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie 
aus Untreue oder Unterschlagung; 

(7) aus Rationalisierung und Automatisierung; 

(8) aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und 
Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wettbewerbs-
rechts; 

(9) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und 
Kostenanschlägen; 

(10) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehema-
lige oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Ge-
schäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer ver-
gleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien / Organe im 
Zusammenhang stehen; 

(11) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder be-
hördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedin-
gungen des Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster 
Pflichtverletzung; 

(12) aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von 
Geld, Wertpapieren und Wertsachen; 

(13) aus Schäden durch ständige Emissionen (z. B. Geräu-
sche, Gerüche, Erschütterungen). 

A1-6.15.3 Für Vermögensschäden nach A1-6.15 gilt die im Versiche-
rungsschein angegebene Pauschalversicherungssumme. 

A1-6.16 Übertragung elektronischer Daten 
A1-6.16.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-

nehmers wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermitt-
lung und der Bereitstellung elektronischer Daten, z. B. im In-
ternet, per E-Mail oder mittels Datenträger. 
Dies gilt ausschließlich für Schäden aus 
(1) der Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung 

oder Veränderung von Daten (Datenveränderung) bei 
Dritten durch Computerviren und/oder andere Schadpro-
gramme; 

(2)  der Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der 
Nichterfassung und fehlerhaften Speicherung von Daten 
bei Dritten und zwar wegen 
- sich daraus ergebender Personen- und Sachschä-

den, nicht jedoch weiterer Datenveränderungen so-
wie 

- der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten 
Daten bzw. Erfassung / Korrekter Speicherung nicht 
oder fehlerhaft erfasster Daten; 

(3)  der Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Da-
tenaustausch. 

Für (1) bis (3) gilt: 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, 
dass seine auszutauschenden, zu übermittelnden, bereitge-
stellten Daten durch Sicherheitsmaßnahmen und/oder -tech-
niken (z. B. Virenscanner, Firewall) gesichert oder geprüft 
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werden bzw. worden sind, die dem Stand der Technik ent-
sprechen. Diese Maßnahmen können auch durch Dritte erfol-
gen. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, gilt 
B3-3.3 (Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten).  
(4) der Verletzung von Persönlichkeits- und Namensrechten, 

insoweit besteht auch Versicherungsschutz für immateri-
elle Schäden, nicht jedoch aus der Verletzung von Urhe-
berrechten. Der Versicherer ersetzt auch 
- Gerichts- und Anwaltskosten eines Verfahrens, mit 

dem der Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen 
den Versicherungsnehmer begehrt wird, auch wenn 
es sich um Ansprüche auf Unterlassung oder Wider-
ruf handelt; 

- Gerichts- und Anwaltskosten einer Unterlassungs- 
oder Widerrufsklage gegen den Versicherungsneh-
mer. 

Für (1) bis (4) gilt: 
Die Ausschlüsse nach A1-7.9 finden keine Anwendung.  

A1-6.16.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche aus nach-
folgend genannten Tätigkeiten oder Leistungen: 

(1) IT-Beratung,   -Analyse,   -Organisation,   -Einwei-
sung,     -Schulung; 

(2) Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege; 
(3) Netzwerkplanung  , -installation,   -integration,   -betrieb, 

-wartung, -pflege; 
(4) Bereithalten fremder Inhalte, z. B. Access-, Host-, Full-

Service-Providing; 
(5) Betrieb von Rechenzentren und Datenbanken; 
(6) Betrieb, von Telekommunikationsnetzen; 
(7) Tätigkeiten, für die eine gesetzliche Pflicht zum Ab-

schluss einer Vermögensschadenhaftpflichtversicherung, 
z. B. nach SigG/SigV, De-Mail-G besteht. 

A1-6.16.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung ein-
tretende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, 
der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle einge-
treten ist, wenn diese 
- auf derselben Ursache, 

- auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachli-
chem und zeitlichem Zusammenhang oder 

- auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung 
elektronischer Daten mit gleichen Mängeln 

beruhen. 
A1-5.3 findet insoweit keine Anwendung. 

A1-6.16.4 Für Versicherungsfälle im Ausland besteht – insoweit ab-
weichend von A1-6.14 – Versicherungsschutz ausschließlich, 
soweit die versicherten Haftpflichtansprüche nach dem Recht 
europäischer Staaten geltend gemacht werden. 

A1-6.16.5 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind 
(1) Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass 

der Versicherungsnehmer bewusst 
- unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme/ Da-

tennetze eingreift (z. B. Hacker-Attacken, Denial of 
Service Attacks), 

- Software einsetzt, die geeignet ist, die Datenordnung 
zu zerstören oder zu verändern (z. B. Software-Viren, 
Trojanische Pferde); 

(2) Ansprüche, die im Zusammenhang stehen mit 
- massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten 

elektronisch übertragenen Informationen (z. B. 
Spamming), 

- Dateien (z. B. Cookies), mit denen widerrechtlich be-
stimmte Informationen über Internetnutzer gesam-
melt werden können; 

(3) Versicherungsansprüche aller Personen, die den Scha-
den durch bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder 
behördlichen Vorschriften (z. B. Teilnahme an rechtswid-
rigen Online-Tauschbörsen) oder durch sonstige be-
wusste Pflichtverletzungen herbeigeführt haben. 

A1-2.3 findet keine Anwendung. 
A1-6.16.6 Versicherungsschutz besteht im Rahmen der im Versiche-

rungsschein genannten Versicherungssumme und stellt zu-
gleich die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle ei-
nes Versicherungsjahres dar. 

A1-6.17 Ansprüche aus Benachteiligungen 
A1-6.17.1 Versichert ist – insoweit abweichend von A1-7.10 – die ge-

setzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Dienst-
herr der in seinem Privathaushalt oder sonstigen privaten Le-
bensbereich beschäftigten Personen wegen Personen-, 
Sach- oder Vermögensschäden (einschließlich immaterieller 
Schäden) aus Benachteiligungen. Gründe für eine Benachtei-
ligung sind:  
- die Rasse, 
- die ethnische Herkunft, 
- das Geschlecht, 
- die Religion, 
- die Weltanschauung, 
- eine Behinderung, 
- das Alter oder 
- die sexuelle Identität. 
Dies gilt ausschließlich für Ansprüche nach deutschem Recht, 
insbesondere dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG). Soweit diese Ansprüche gerichtlich verfolgt werden, 
besteht Versicherungsschutz ausschließlich, wenn sie vor 
deutschen Gerichten geltend gemacht werden.  
Beschäftigte Personen sind auch die Bewerberinnen und Be-
werber für ein Beschäftigungsverhältnis sowie die Personen, 
deren Beschäftigungsverhältnis beendet ist. 
Die Ausschlüsse nach A1-7.9 finden keine Anwendung.  

A1-6.17.2 Versicherungsfall 

Versicherungsfall ist – abweichend von A1-3.1 – die erstma-
lige Geltendmachung eines Haftpflichtanspruchs gegen den 
Versicherungsnehmer während der Dauer des Versiche-
rungsvertrags. Im Sinne dieses Vertrags ist ein Haftpflichtan-
spruch geltend gemacht, wenn gegen den Versicherungsneh-
mer ein Anspruch schriftlich erhoben wird oder ein Dritter dem 
Versicherungsnehmer schriftlich mitteilt, einen Anspruch ge-
gen den Versicherungsnehmer zu haben. 

A1-6.17.3 Zeitliche Abgrenzung des Versicherungsschutzes 
(1) Erfasste Benachteiligungen und Anspruchserhebung 

Die Anspruchserhebung sowie die zugrundeliegende Be-
nachteiligung müssen während der Wirksamkeit der Ver-
sicherung erfolgt sein. Wird eine Benachteiligung durch 
fahrlässige Unterlassung verursacht, gilt sie im Zweifels-
fall als an dem Tag begangen, an welchem die versäumte 
Handlung spätestens hätte vorgenommen werden müs-
sen, um den Eintritt des Schadens abzuwenden. 

(2) Rückwärtsversicherung für vorvertragliche Benachteili-
gungen 

Zusätzlich besteht auch Versicherungsschutz für Be-
nachteiligungen, die innerhalb eines Zeitraums von einem 
Jahr vor Vertragsbeginn begangen wurden. Dies gilt je-
doch nicht für solche Benachteiligungen, die der 
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Versicherungsnehmer bei Abschluss dieses Versiche-
rungsvertrags kannte. 

(3) Nachmeldefrist für Anspruchserhebung nach Vertragsbe-
endigung 
Der Versicherungsschutz umfasst auch solche An-
spruchserhebungen, die auf Benachteiligungen beruhen, 
die bis zur Beendigung des Versicherungsvertrags be-
gangen und innerhalb eines Zeitraumes von einem Jahr 
nach Beendigung des Versicherungsvertrags erhoben 
und dem Versicherer gemeldet worden sind. 

(4) Vorsorgliche Meldung von möglichen Inanspruchnahmen  
Der Versicherungsnehmer hat die Möglichkeit, dem Ver-
sicherer während der Laufzeit des Vertrags konkrete Um-
stände zu melden, die seine Inanspruchnahme hinrei-
chend wahrscheinlich erscheinen lassen.  

Im Fall einer tatsächlich späteren Inanspruchnahme, die 
aufgrund eines gemeldeten Umstandes spätestens inner-
halb einer Frist von einem Jahr erfolgen muss, gilt die In-
anspruchnahme als zu dem Zeitpunkt der Meldung der 
Umstände erfolgt. 

A1-6.17.4 Für Schäden aus Benachteiligung gilt die im Versiche-
rungsschein angegebene Pauschalversicherungssumme. 

Diese stellt gleichzeitig die Höchstersatzleistung für alle Ver-
sicherungsfälle eines Versicherungsjahres dar. 

A1-6.17.5 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind 
(1) Versicherungsansprüche aller Personen, soweit sie den 

Schaden durch wissentliches Abweichen von Gesetz, 
Vorschrift, Beschluss, Vollmacht oder Weisung oder 
durch sonstige wissentliche Pflichtverletzung herbeige-
führt haben.  
A1-2.3 findet keine Anwendung; 

(2) Ansprüche auf Entschädigung und/oder Schadensersatz 
mit Strafcharakter; hierunter fallen auch Strafen, Buß- 
und Ordnungs- oder Zwangsgelder, die gegen den Versi-
cherungsnehmer oder die mitversicherten Personen ver-
hängt worden sind; 

(3) Ansprüche wegen 
- Gehalt, 
- rückwirkende Lohnzahlungen, Pensionen, Renten, 

Ruhegeldern, betrieblicher Altersversorgung, 
- Abfindungszahlungen im Zusammenhang mit der Be-

endigung von Arbeitsverhältnissen und Sozialplänen 
sowie 

- Ansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich 
um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb 
des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialge-
setzbuch VII handelt. 

A1-6.18 Tagesmutter- / Tageseltern- / Babysitter-/ Au-pair-Tätig-
keit 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus der entgeltlichen oder unentgeltlichen Tätigkeit 
als Tagesmutter (Tageseltern), Babysitter oder Au-pair, ins-
besondere aus der Beaufsichtigung von tagsüber zur Betreu-
ung übernommenen minderjährigen Kindern im Rahmen des 
eigenen Haushalts und oder des Haushaltes der zu betreuen-
den Kinder, auch außerhalb der Wohnung, z. B. bei Spielen, 
Ausflügen usw. 
Mitversichert sind gesetzliche Haftpflichtansprüche der Kin-
der bzw. ihrer Erziehungsberechtigten für Schäden, die die zu 
betreuenden Kinder erleiden. 
Nicht versichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der 
Kinder sowie die Haftpflicht wegen Abhandenkommens von 
Sachen der zu betreuenden Kinder. 

Die Ausschlüsse nach A1-7.17 finden Anwendung. 

A1-6.19 Betriebspraktika / Fachpraktischer Unterricht / Ferien-
jobs / Work & Travel 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus der Teilnahme an Betriebspraktika (nicht jedoch 
Lehre), Ferienjobs (auch sogenanntes "Work & Travel") oder 
an fachpraktischem Unterricht, wie z. B. Laborarbeiten an 
Schulen, Fachhochschulen oder Universitäten. 
Hierbei ist mitversichert – abweichend von A1-7.5 – die ge-
setzliche Haftpflicht aus der Beschädigung oder Vernichtung 
von Ausbildungsgegenständen, die von Schulen, Hochschu-
len, Universitäten oder sonstigen Betrieben zur Verfügung 
bzw. bereitgestellt werden. 
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche wegen Abnutzung, 
Verschleiß oder Abhandenkommen. 
Versicherungsschutz besteht im Rahmen der im Versiche-
rungsschein genannten Versicherungssumme. 

A1-6.20 Schlüsselschäden 
A1-6.20.1 Privater Schlüsselverlust 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus dem Abhandenkommen von 
- privaten Schlüsseln, 
- Vereinsschlüsseln, 
- Schlüssen, die dem Versicherungsnehmer im Rahmen ei-

nes Ehrenamtes zur Verfügung gestellt wurden, 
- fremde private Schlüssel für Kraftfahrzeuge, 
- fremde private Tresor- und Möbelschlüssel. 
Codekarten gelten Schlüsseln gleichgesetzt. 
Versicherungsschutz besteht, sofern sich der Schlüssel / die 
Schlüssel rechtmäßig im Gewahrsam des Versicherungsneh-
mers befunden hat / haben. 

Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche 
Haftungsansprüche wegen der Kosten für die notwendige 
Auswechselung von Schlössern und Schließanlagen sowie 
für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) 
und einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem 
Zeitpunkt, an welchem der Verlust des Schlüssels / der 
Schlüssel festgestellt wurde. 
Versichert sind auch Folgeschäden aufgrund eines Schlüs-
selverlustes bis 5.000 Euro je Schadenereignis. 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus 

- den Kosten für die Auswechselung der im Sondereigen-
tum stehenden Schlösser (Eigenschaden) bei Woh-
nungseigentümern. 

- dem Verlust von sonstigen Schlüsseln zu beweglichen 
Sachen. 

Versicherungsschutz besteht im Rahmen der im Versiche-
rungsschein genannten Versicherungssumme. 

A1-6.20.2 Verlust beruflicher Schlüsselverlust 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus dem Abhandenkommen von: 

Schlüsseln (auch General-Hauptschlüssel für eine zentrale 
Schließanlage), die ihm im Rahmen seiner beruflichen, 
dienstlichen, amtlichen oder ehrenamtlichen Tätigkeit vom Ar-
beitgeber / Dienstherren überlassen wurden. 
Codekarten, Cryptocards, Transponder, Funkschlüssel und 
digitale Schließsysteme werden Schlüsseln gleichgesetzt. 
Versicherungsschutz besteht, sofern sich der Schlüssel / die 
Schlüssel rechtmäßig im Gewahrsam des Versicherungsneh-
mers befunden hat / haben. 
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Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche 
Haftungsansprüche wegen der Kosten für die notwendige 
Auswechselung von Schlössern und Schließanlagen sowie 
für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) 
und einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem 
Zeitpunkt, an welchem der Verlust des Schlüssels / der 
Schlüssel festgestellt wurde. 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus 
- Folgeschäden eines Schlüsselverlustes. 
- den Kosten für die Auswechselung der im Sondereigen-

tum stehenden Schlösser (Eigenschaden) bei Woh-
nungseigentümern. 

- dem Verlust von sonstigen Schlüsseln zu beweglichen 
Sachen. 

- dem Verlust von Schlüsseln von Gebäuden, Wohnungen, 
Räumen oder Garagen, deren Betreuung Aufgabe der 
gewerblichen, betrieblichen oder beruflichen Tätigkeit 
des Versicherungsnehmers ist oder war. Versicherungs-
schutz besteht jedoch, sofern kein anderweitiger Versi-
cherungsschutz erlangt werden kann. 

Versicherungsschutz besteht im Rahmen der im Versiche-
rungsschein genannten Versicherungssumme. 

A1-6.21 Leistung bei fehlender Haftung 
A1-6.21.1 Ansprüche gegen deliktsunfähige Personen 

Der Versicherer wird sich nicht auf eine Deliktunfähigkeit von 
in diesem Vertrag versicherten Personen berufen, soweit dies 
der Versicherungsnehmer wünscht und ein anderer Versiche-
rer nicht leistungspflichtig ist. Der Versicherer behält sich 
Rückgriffsansprüche (Regresse) wegen seiner Aufwendun-
gen gegen schadenersatzpflichtige Dritte, soweit sie nicht 
Versicherte dieses Vertrages sind, vor.  

Versicherungsschutz besteht im Rahmen der im Versiche-
rungsschein genannten Versicherungssumme. 

A1-6.21.2 Schäden durch Gefälligkeitshandlungen 
Sachschäden, die vom Versicherungsnehmer oder einer mit-
versicherten Person bei einer unentgeltlichen Hilfeleistung für 
Dritte verursacht werden, werden auf Wunsch des Versiche-
rungsnehmers zugunsten des geschädigten Dritten auch 
dann ersetzt, wenn keine gesetzliche Haftung besteht, weil 
dem Verursacher nur leichte Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist, 
und der Dritte ganz oder teilweise nicht auf andere Weise Er-
satz zu erlangen vermag. 
Versicherungsschutz besteht im Rahmen der im Versiche-
rungsschein genannten Versicherungssumme. 

A1-6.22 Arbeitskollegen zugefügte Sachschäden 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus beruflichen, dienstlichen bzw. amtlichen Tätig-
keiten für unmittelbar den Arbeitskollegen zugefügten Sach-
schäden. 

Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versiche-
rungssumme für Sachschäden 200.000 Euro je Versiche-
rungsfall. 

A1-6.23 Arbeitgebern zugefügte Sachschäden 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus betrieblich- und arbeitsvertraglich veranlasster 
Tätigkeit, wegen Beschädigung oder Vernichtung von Sa-
chen, die dem Arbeitgeber gehören. 

Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versiche-
rungssumme für Sachschäden 10.000 Euro je Versiche-
rungsfall.  

Der Versicherungsschutz aus diesem Vertrag entfällt, wenn 
und soweit der Versicherungsnehmer eine Leistung über an-
dere Schadenversicherungen beanspruchen kann. 
Die Ausschlüsse nach A1-7.17 finden Anwendung. 

A1-6.24 Nebenberufliche Tätigkeiten 
A1-6.24.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus selbstständi-

gen, nebenberuflichen Tätigkeiten bis zu einem Jahresge-
samtumsatz von maximal 22.000 Euro.  
Bei dieser selbstständigen, nebenberuflichen Tätigkeit muss 
es sich um 
- den Vertrieb von Kosmetika, Haushaltsartikeln, Beklei-

dung, Schmuck, Kunsthandwerk, Kerzen, Wellnessarti-
keln, Geschirr oder Kochgeräten, Souvenirs; 

- den gelegentlichen Verkauf auf Flohmärkten oder Basa-
ren; 

- Dozenten; 
- die Erteilung von Musik-, Sprach und Nachhilfeunterricht; 
- die Durchführung von Fitnesskursen; 
- Daten- und Testerfasser, Übersetzer, Markt- und Mei-

nungsforscher; 
- Fotografen, Haushaltshilfen, Promotion / Hostess, In-

fluencer; 
- Zeitungs- , Zeitschriften- und Prospektzustellung; 

- Änderungsschneiderei, Stickerei Handarbeiten, Kunst-
handwerk, Töpfer; 

- Annahmestellen für Sammelbesteller 
handeln. 

A1-6.24.2 Leistungsvoraussetzungen  
Es handelt sich um eine selbständige Nebentätigkeit, die in 
der Freizeit des Versicherungsnehmers ausgeübt wird. Der 
überwiegende Lebensunterhalt wird anderweitig bestritten. 
Es dürfen keine Angestellten beschäftigt werden. Sofern der 
Jahres-Gesamtumsatz sowie die weiteren Voraussetzungen 
den o.g. Bestimmungen widersprechen, ist der Versicherer 
von der Verpflichtung zur Leistung frei. Versicherungsschutz 
ist in diesem Fall nur über eine Betriebs- bzw. Berufshaft-
pflichtversicherung möglich.  

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus Tätigkeiten auf fremden Grundstücken, der Teil-
nahme an Messen und Ausstellungen, Vorführungen betrieb-
licher Erzeugnisse sowie der Unterhaltung von Reklameein-
richtungen. 
Die Ausschlüsse nach A1-7.17 finden Anwendung. 

A1-6.25 Besserstellung gegenüber den GDV-Musterbedingun-
gen 

Helvetia garantiert, dass die dieser Privathaftpflichtversiche-
rung zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen (AVB PHVp) ausschließlich zum Vorteil der Versiche-
rungsnehmer – von den durch den Gesamtverband der Ver-
sicherungswirtschaft (GDV) empfohlenen Bedingungen 
– Stand Mai 2020 – abweichen. 

A1-6.26 Besserstellung gegenüber den Empfehlungen des Ar-
beitskreises Beratungsprozesse 
Helvetia garantiert, dass die dieser Privathaftpflichtversiche-
rung zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen (AVB PHVp) ausschließlich zum Vorteil der Versiche-
rungsnehmer von den Empfehlungen des Arbeitskreises Be-
ratungsprozesse – Stand 28.09.2015 – abweichen. 

A1-6.27 Update-Garantie 
Werden die dieser Privathaftpflichtversicherung zugrunde lie-
genden Bedingungen ausschließlich zum Vorteil des 
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Versicherungsnehmers und ohne Mehrprämie geändert, so 
gelten die neuen Bedingungen mit sofortiger Wirkung auch 
für diesen Vertrag. 

A1-6.28 Prämienbefreiung bei Arbeitslosigkeit 
A1-6.28.1 Voraussetzungen für die Prämienbefreiung 

Dieser Vertrag wird für die Dauer der Arbeitslosigkeit, jedoch 
nicht länger als 12 Monate, prämienfrei gestellt, wenn die 
nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 
(1) Zum Zeitpunkt des Versicherungsbeginns hat der Versi-

cherungsnehmer das 50. Lebensjahr noch nicht erreicht. 
(2) Bei Eintritt der Arbeitslosigkeit hat der Versicherungsneh-

mer das 60. Lebensjahr noch nicht erreicht. 
(3) Bis zum Eintritt der Arbeitslosigkeit befand sich der Ver-

sicherungsnehmer in einem Arbeitsverhältnis, das 
- unbefristet und ungekündigt war, 

- dem deutschen Arbeitsrecht und der Prämienpflicht 
zur Bundesanstalt für Arbeit unterlag, 

- seit mindestens 24 Monaten ohne Unterbrechung 
beim gleichen Arbeitgeber bestand, 

- während der letzten 24 Monate eine wöchentliche Ar-
beitszeit von mindestens 30 Stunden hatte. 

(4) ein Anspruch auf Prämienbefreiung besteht nur, wenn 
- das Arbeitsverhältnis weder durch fristlose Kündi-

gung des Arbeitgebers noch durch eine Kündigung 
des Versicherungsnehmers beendet worden ist, 

- der Versicherungsnehmer sich bei der zuständigen 
Stelle der Bundesanstalt für Arbeit als arbeitslos ge-
meldet hat, 

- die letzte, vor Eintritt der Arbeitslosigkeit, fällige Prä-
mie zu diesem Vertrag bezahlt wurde und auch sonst 
keine Prämienrückstände vorhanden sind. 

(5) Die Voraussetzungen für die Prämienbefreiung sowie der 
Grund und die Dauer der Arbeitslosigkeit sind durch Be-
scheinigungen der Bundesanstalt für Arbeit nachzuwei-
sen. 

A1-6.28.2 Wartezeit 
Ein Anspruch auf Prämienbefreiung besteht frühestens nach 
Ablauf einer Wartezeit von drei Monaten ab Versicherungs-
beginn. Wenn der Versicherungsnehmer vor Ablauf der War-
tezeit arbeitslos wird, hat er keinen Anspruch auf Prämienbe-
freiung. 

A1-6.28.3 Prämienbefreiung 

Sind alle Voraussetzungen erfüllt, wird die Versicherung auf 
Antrag des Versicherungsnehmers mit der auf die Arbeitslo-
sigkeit folgenden Prämienfälligkeit prämienfrei gestellt.  
Die Prämienbefreiung endet mit dem Tag der Aufnahme ei-
nes neuen Arbeitsverhältnisses. Eine Erweiterung des Versi-
cherungsschutzes ist während der prämienfreien Zeit nicht 
möglich. Nach Beendigung der Prämienbefreiung wird der 
Vertrag unverändert, jedoch prämienpflichtig weitergeführt. 
Das Ende der Arbeitslosigkeit ist dem Versicherer unverzüg-
lich anzuzeigen. Wird der Versicherungsnehmer nach Auf-
nahme eines neuen Arbeitsverhältnisses erneut arbeitslos, 
müssen für eine Prämienbefreiung die Voraussetzungen ge-
mäß A1-6.28.1 (1) – (5) erneut erfüllt sein.  
Während des Bestehens des Versicherungsvertrages bei 
Helvetia ist eine Prämienbefreiung insgesamt für höchstens 
24 Monate möglich. 

A1-6.29 Besitzstandsgarantie zum Vorvertrag 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht privat-rechtlichen In-
halts des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die im 
Rahmen des vereinbarten Vertrages nicht oder mit höherem 

Sublimits versichert sind, jedoch über den privaten Haft-
pflichtvertrag des unmittelbaren Vorvertrages desselben Ver-
sicherungsnehmers mitversichert waren. 

A1-6.29.1 Voraussetzungen 
Als unmittelbarer Vorvertrag gelten Verträge, die 

(1) mindestens ein volles Versicherungsjahr bestanden ha-
ben und längstens drei Monate vor Vertragsbeginn dieses 
Vertrages beendet wurden, 

(2) deutschem Recht unterliegen. 
A1-6.29.2 Umfang der Leistungen 

Im Versicherungsfall obliegt die Nachweispflicht für die An-
wendung der Besitzstandsgarantie dem Versicherungsneh-
mer. Als Nachweis sind der Versicherungsschein, (Beson-
dere) Bedingungen des Vorvertrages vorzulegen und die An-
spruchsgrundlage zu nennen. Der Umfang der Leistung rich-
tet sich nach den Regelungen des hierfür nachgewiesenen 
Vorvertrages. Die Entschädigungsleistung ist in jedem Fall 
auf die bei Helvetia vereinbarte Versicherungssumme be-
grenzt. 

A1-6.29.3 Ausschlüssen 
Die Besitzstandsgarantie gilt nicht für 

(1) individuelle, einzelvertragliche Vereinbarungen, Selbst-
behalte oder (Besondere) Bedingungen bei Helvetia; 

(2) im Ausland vorkommende Schadenereignisse; 
(3) berufliche und gewerbliche Risiken; 
(4) das Halten oder den Gebrauch von versicherungspflichti-

gen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen; 

(5) Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder 
Erzeugnisse zurückzuführen sind; 

(6) Vorsatz, arglistige Täuschung oder Betrug; 
(7) Schäden aus vertraglicher Haftung; 
(8) Assistance- und sonstige versicherungsfremde Dienst-

leistungen; 
(9) den Fall, dass die Vorversicherung vom Vorversicherer 

gekündigt oder im beiderseitigen Einvernehmen beendet 
wurde; 

(10) Risiken, die gegen Zuschlag versicherbar sind; 
(11) die Nichtzahlung der Prämien; 
(12) die Verletzung von Obliegenheiten. 

A1-6.29.4 Kündigung der Besitzstandsgarantie 

Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhal-
tung einer Frist von drei Monaten zum Ende des Versiche-
rungsjahres die Versicherung zur Bestandsgarantie durch Er-
klärung in Textform kündigen. 
Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Ge-
brauch, so kann der Versicherungsnehmer den Hauptvertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Erklärung des Ver-
sicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen. 

A1-6.30 Best-Leistungs-Garantie 
A1-6.30.1 Erweiterte Vorsorge 

Versichert sind anderweitig versicherbare Haftungsansprü-
che aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privat-
rechtlichen Inhaltes (A1-3.1). 

- die im Rahmen des vereinbarten Vertrages nicht mitver-
sichert sind, 

- jedoch durch anderweitige Versicherungsbedingungen 
zu privaten Haftpflichtversicherung zum Zeitpunkt des 
Schadeneintrittes eingeschlossen sind, 

automatisch entsprechend den dortigen Versicherungsbedin-
gungen mitversichert.  
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Voraussetzung für den Versicherungsschutz sind, dass 

- die Versicherbarkeit des Versicherungsnehmers durch 
den anderweitigen Versicherer möglich gewesen wäre, 

- die Bedingungen für die Allgemeinheit frei zugänglich ist; 
- der Versicherer in Deutschland zum Betrieb zugelassen 

ist; 
- auch die weiteren vertraglich geregelten Voraussetzun-

gen der anderweitigen Versicherungsbedingungen für ei-
nen Anspruch auf Versicherungsleistung gegeben sind; 

- der Versicherungsnehmer den Nachweis (in Form von 
Versicherungsbedingungen) über den anderweitigen zum 
Schadenzeitpunkt möglichen Versicherungsschutz er-
bringt. 

Die Entschädigungsleistung ist auf die bei Helvetia verein-
barte Versicherungssumme begrenzt.  
Der Erweiterte Vorsorgeschutz gilt nicht für Schäden im Zu-
sammenhang mit den nachfolgenden Ausschlüssen: 
- im Ausland vorkommende Schadenereignisse; 
- berufliche oder gewerbliche Risiken; 
- die Befriedigung von Ansprüchen über die gesetzliche 

Haftung hinaus; 
- vorsätzlich herbeigeführte Versicherungsfälle; 

- Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund Vertrags oder 
Zusagen über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht 
des Versicherungsnehmers hinausgehen; 

- gesetzliche Erfüllungsansprüche; 
- Haftpflichtansprüche des Versicherungsnehmers selbst; 
- Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen 

Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen. 
Spezielle Regelungen innerhalb dieser Bedingungen – Ab-
schnitte A2 – A4, gehen diesen Ausschlüssen vor.  
Die sonstigen vertraglichen Regelungen in den Verbraucher-
informationen und den Versicherungsbedingungen bleiben 
von den speziellen Regelungen des Erweiterten Vorsorge-
schutzes unberührt und finden Anwendung. Insbesondere hat 
der Versicherungsnehmer auch die Einhaltung gesetzlicher 
Vorschriften zu gewährleisten, um den Anspruch auf Versi-
cherungsleitung nicht zu verlieren. 

A1-6.30.2 Verzicht auf Entschädigungsgrenzen 

Es entfallen die im Rahmen dieser Bedingungen vereinbarten 
Entschädigungsgrenzen (Sublimits) bis zu den erreichbaren 
Entschädigungsgrenzen zum Schadenzeitpunkt eines ande-
ren in Deutschland zum Betrieb zugelassenen Versicherers. 
Die Entschädigungsleitung ist auf die bei Helvetia vereinbarte 
Versicherungssumme begrenzt. 

A1-6.31 Summen- und Konditionsdifferenzdeckung (DIC/DIL) 
Die Summen- und Konditionsdifferenzdeckung ist im Umfang 
des beantragten Versicherungsschutzes prämienfrei mitver-
sichert, soweit der Vertragsbeginn nicht länger als 12 Monate 
in der Zukunft liegt und ein anderweitig gültiger Privathaft-
pflichtversicherungsvertrag besteht. 
Besteht der Ursprungsvertrag nicht, nicht mehr oder ist er un-
wirksam, wird Versicherungsschutz insoweit gewährt, als die 
Deckung über den im Versicherungsschein genannten Ur-
sprungsvertrag hinausgehen würde. 

Ausgeschlossen bleiben alle Risiken, die vom Ursprungsver-
trag gedeckt sein würden. 

Zahlt der Versicherungsnehmer die erste Prämie gemäß     
B1-3 nicht rechtzeitig oder kommt der Vertrag nicht zustande, 
entfällt die prämienfreie Summen- und Konditions-

differenzdeckung rückwirkend. Bereits geleistete Schadener-
satzleistungen sind zu erstatten. 

A1-6.32 Neuwertentschädigung 
A1-6.32.1 Der Versicherer leistet auf Wunsch des Versicherungsneh-

mers für Sachschäden Schadenersatz zum Neuwert. 
 Voraussetzung für die Neuwertentschädigung ist, dass der 

beschädigte / zerstörte Gegenstand zum Zeitpunkt der Be-
schädigung / Zerstörung nicht älter als 12 Monate ab Kaufda-
tum ist.  

Der Nachweis des Kaufdatums obliegt dem Versicherungs-
nehmer. Kann das Kaufdatum nicht nachgewiesen werden, 
besteht lediglich Anspruch auf den Zeitwertentschädigung. 

Versicherungsschutz besteht im Rahmen der Versicherungs-
summe bis 10.000 Euro je Schadenereignis.  

Wird ein beschädigtes Elektrogerät durch ein Elektrogerät mit 
einer besseren Energieeffizienz (EU-Energielabel) ersetzt, 
erstattet der Versicherer zusätzlich bis zu 20 Prozent vom 
Kaufpreis des zerstörten Elektrogerätes, maximal zusätzlich 
1.000 Euro zur vereinbarten Höchstersatzleitung.  
Ausgeschlossen sind Schäden an 
- mobilen Kommunikationsmitteln jeglicher Art (z. B. 

Handy, Smartphone, Blackberry): 
- Computer aller Art, auch tragbare Computersysteme 

(z. B. Laptops, Tablets); 
- Film- und Fotoapparate; 
- tragbare Musik- oder Videowiedergabegeräte (z. B. MP3- 

Player, tragbare Bluetooth Lautsprecher); 
A1-6.32.2 Neuwertentschädigung eigener Sachen 

Versichert ist – abweichend von A1-3.1 – zusätzlich die Diffe-
renz zwischen dem Zeitwert und Neuwert, wenn der Versi-
cherungsnehmer oder eine mitversicherte Person einen 
Sachschaden erlitten hat und ein anderer Privathaftpflichtver-
sicherer eine Schadenersatzleistung zum Zeitwert erbracht 
hat.  

Voraussetzung für die Neuwertentschädigung ist, dass der 
beschädigte / zerstörte Gegenstand zum Zeitpunkt der Be-
schädigung / Zerstörung nicht älter als 24 Monate ab Kaufda-
tum ist und die Entschädigungsleistung des anderen Versi-
cherers zum Zeitwert abgeschlossen ist und vorgelegt wird. 
Der Nachweis des Kaufdatums obliegt dem Versicherungs-
nehmer. 

Versicherungsschutz besteht im Rahmen der Versicherungs-
summe bis 10.000 Euro je Schadenereignis.  
Wird ein beschädigtes Elektrogerät durch ein Elektrogerät mit 
einer besseren Energieeffizienz (EU-Energielabel) ersetzt, 
erstattet der Versicherer zusätzlich bis zu 20 Prozent vom 
Kaufpreis des zerstörten Elektrogerätes, maximal zusätzlich 
1.000 Euro zur vereinbarten Höchstersatzleistung. 
Ausgeschlossen sind Schäden an 
- mobilen Kommunikationsmitteln jeglicher Art (z. B. 

Handy, Smartphone, Blackberry): 
- Computer aller Art, auch tragbare Computersysteme 

(z. B. Laptops, Tablets); 
- Film- und Fotoapparate; 

- tragbare Musik- oder Videowiedergabegeräte (z. B. MP3- 
Player, tragbare Bluetooth Lautsprecher); 

- Brillen aller Art. 

A1-6.33 Opferhilfe 
A1-6.33.1 Gegenstand der Opferhilfe 
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 Versichert ist der Fall, dass eine im Rahmen dieses Vertrages 
versicherte Person während der Wirksamkeit der Versiche-
rung 
- Opfer einer Gewalttat nach § 1 Absatz 1 und 2 des Op-

ferentschädigungsgesetztes geworden ist und 
- dadurch eine körperliche (nicht psychische) Schädigung 

erlitten hat und 
- der Täter nicht ermittelt werden konnte. 
Leistungen nach den Bestimmungen des Opferentschädi-
gungsgesetzes kann beanspruchen, wer durch eine vorsätz-
liche rechtswidrige Gewalttat eine gesundheitliche Schädi-
gung erlitten hat. Anspruch auf Leistungen hat auch, wer ei-
nen Gesundheitsschaden bei der rechtmäßigen Abwehr einer 
Gewalttat erlitten hat. 

A1-6.33.2 Versicherte Personen 
 Zum anspruchsberechtigten Personenkreis gehören 

- der Versicherungsnehmer; 
- die in der Privathaftpflichtversicherung unter A1-2.1.1 bis 

A1-2.1.4 mitversicherten Personen. 
A1-6.33.3 Leistungsvoraussetzungen 

Voraussetzung für die Leistung ist, dass der versicherten Per-
son Versorgung nach dem Opferentschädigungsgesetz in 
entsprechender Anwendung der §§ 30 – 34 des Bundesver-
sorgungsgesetzes bewilligt wurde. Als Nachweis dient der 
Bewilligungsbescheid. 

A1-6.33.4 Umfang der Opferhilfe 
Der Versicherer leistet den Betrag, der sich aus der Kapitali-
sierung der bewilligten Leistungen gemäß den §§ 30 – 34 des 
Bundesversorgungsgesetzes für den Zeitraum von drei Jah-
ren ergibt, höchstens jedoch 50.000 Euro. 

A1-6.33.5 Ausschlüsse  
 Kein Versicherungsschutz besteht für 

- Schäden aus tätlichen Angriffen, die vom Angreifer durch 
den Gebrauch eines Kraftfahrzeugs oder eines Anhä-
ngers verursacht worden sind; 

- Schäden im Zusammenhang mit der Teilnahme der ver-
sicherten Person an strafbaren Handlungen; 

- psychische Primär- und Folgeschäden. 
A1-6.33.6 Zeitliche Begrenzung des Versicherungsschutzes 
 Versicherungsschutz besteht für Versicherungsfälle, 

- die während der Wirksamkeit der Versicherung der Op-
ferhilfe eingetreten sind und 

- die dem Versicherer nicht später als zwei Jahre nach dem 
Ende der Versicherung unter Vorlage des Bewilligungs-
bescheides gemeldet werden (Nachversicherung). 

A1-6.34 Deckungserweiterung zur Forderungsausfalldeckung 
In Ergänzung und abweichend von A3-6 gewährt Helvetia 
Versicherungsschutz bis zu einem Streitwert von 1.000 Euro 
als Ergänzung zur Forderungsausfalldeckung. 

A1-7 Allgemeine Ausschlüsse 
Falls im Versicherungsschein nicht ausdrücklich etwas ande-
res bestimmt ist, sind vom Versicherungsschutz ausgeschlos-
sen: 

A1-7.1 Vorsätzlich herbeigeführte Schäden 
Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Perso-
nen, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben. 
A1-2.3 findet keine Anwendung. 

A1-7.2 Kenntnis der Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit von Er-
zeugnissen, Arbeiten und sonstigen Leistungen 
Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Perso-
nen, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in 
Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit 
- Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder 
- Arbeiten oder sonstige Leistungen 
erbracht haben. 
A1-2.3 findet keine Anwendung. 

A1-7.3 Ansprüche der Versicherten untereinander 
Ausgeschlossen sind Ansprüche 
(1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in A1-7.4 be-

nannten Personen gegen die mitversicherten Personen, 
(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben 

Versicherungsvertrags, 
(3) zwischen mehreren mitversicherten Personen desselben 

Versicherungsvertrags. 
(4) des in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungs-

nehmer lebenden Partners einer nichtehelichen Lebens-
gemeinschaft und dessen Kinder (A1-2.1.3), gegen den 
Versicherungsnehmer. 

Diese Ausschlüsse erstrecken sich auch auf Ansprüche von 
Angehörigen der vorgenannten Personen, die mit diesen in 
häuslicher Gemeinschaft leben. 

A1-7.4 Versicherungsfälle von Angehörigen des Versicherungs-
nehmers und von wirtschaftlich verbundenen Personen 
Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen den Versicherungs-
nehmer 
(1) aus Versicherungsfällen seiner Angehörigen, die mit ihm 

in häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im Ver-
sicherungsvertrag mitversicherten Personen gehören; 
Als Angehörige gelten: 
- Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspart-

nerschaftsgesetzes oder vergleichbare Partnerschaf-
ten nach dem Recht anderer Staaten, 

- Eltern und Kinder, 
- Adoptiveltern und -kinder, 
- Schwiegereltern und -kinder, 
- Stiefeltern und -kinder, 
- Großeltern und Enkel, 
- Geschwister sowie  
- Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein fa-

milienähnliches, auf längere Dauer angelegtes Ver-
hältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden 
sind). 

(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn 
der Versicherungsnehmer eine geschäftsunfähige, be-
schränkt geschäftsfähige oder betreute Person ist; 

(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versiche-
rungsnehmer eine juristische Person des privaten oder 
öffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein ist; 

(4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesell-
schaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene 
Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts ist; 

(5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer 
eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist; 

(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwal-
tern. 
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Die Ausschlüsse unter (2) bis (6) gelten auch für Ansprüche 
von Angehörigen der dort genannten Personen, die mit die-
sen in häuslicher Gemeinschaft leben. 

A1-7.5 Verbotene Eigenmacht, besonderer Verwahrungsvertrag 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an fremden 
Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschä-
den, wenn der Versicherungsnehmer oder ein Bevollmächtig-
ter oder Beauftragter des Versicherungsnehmers diese Sa-
chen durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie Ge-
genstand eines besonderen Verwahrungsvertrags sind. 

A1-7.6 Schäden an hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbei-
ten und sonstigen Leistungen 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an vom 
Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten Sachen, 
Arbeiten oder sonstigen Leistungen infolge einer in der Her-
stellung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache und alle 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt auch 
dann, wenn die Schadenursache in einem mangelhaften Ein-
zelteil der Sache oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt 
und zur Beschädigung oder Vernichtung der Sache oder Leis-
tung führt. 
Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte 
im Auftrag oder für Rechnung des Versicherungsnehmers die 
Herstellung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder 
sonstigen Leistungen übernommen haben. 

A1-7.7 Asbest 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die auf As-
best, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzu-
führen sind. 

A1-7.8 Gentechnik 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die zu-
rückzuführen sind auf  
(1) gentechnische Arbeiten, 
(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO), 
(3) Erzeugnisse, die 

- Bestandteile aus GVO enthalten, 
- aus GVO oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden. 

A1-7.9 Persönlichkeits- und Namensrechtsverletzungen 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus Per-
sönlichkeits- oder Namensrechtsverletzungen. 

A1-7.10 Anfeindung, Schikane, Belästigung und sonstige Dis-
kriminierung 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus Anfein-
dung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder 
sonstigen Diskriminierungen. 

A1-7.11 Übertragung von Krankheiten 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen 

(1) Personenschäden, die aus der Übertragung einer Krank-
heit des Versicherungsnehmers resultieren, 

(2) Sachschäden, die durch Krankheit der dem Versiche-
rungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder ver-
äußerten Tiere entstanden sind. 

In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der Ver-
sicherungsnehmer beweist, dass er weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig gehandelt hat. 

A1-7.12 Senkungen, Erdrutschungen, Überschwemmungen 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Sachschäden und 
alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden, welche 
entstehen durch  

(1) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen, 

(2) Überschwemmungen stehender oder fließender Gewäs-
ser. 

A1-7.13 Strahlen 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die in un-
mittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit energierei-
chen ionisierenden Strahlen stehen (z. B. Strahlen von radio-
aktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen). 

A1-7.14 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger 
Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen den Eigentürmer, Be-
sitzer, Halter oder Führer eines Kraftfahrzeugs oder Kraftfahr-
zeuganhängers wegen Schäden, die durch den Gebrauch 
des Fahrzeugs verursacht wurden. 
Zum Gebrauch gehört z. B. 

- Ein- und Aussteigen, 
- Be- und Entladen, 
- Betanken und Aufladen, 
- Reparatur, Wartung, Reinigung, 

- Einsatz des Fahrzeugs oder seiner Einrichtungen als 
Arbeitsmaschine. 

A1-2.3 findet keine Anwendung. 

A1-7.15 Ungewöhnliche und gefährliche Beschäftigung 
Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Perso-
nen wegen Schäden durch eine ungewöhnliche und gefährli-
che Beschäftigung. 
A1-2.3 findet keine Anwendung. 

A1-7.16 Verantwortliche Betätigung in Vereinigungen aller Art 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus einer 
verantwortlichen Betätigung in Vereinigungen aller Art. 

A1-7.17 Schäden durch Bearbeitung fremder Sachen (Tätig-
keitsschäden) 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Tätigkeitsschäden.  

Tätigkeitsschäden sind Schäden an fremden Sachen und alle 
sich daraus ergebenden Vermögensschäden durch eine be-
triebliche oder berufliche Tätigkeit, die dadurch entstanden 
sind, dass der Versicherungsnehmer oder ein Bevollmächtig-
ter oder Beauftragter des Versicherungsnehmers  

(1) an diesen Sachen tätig geworden ist (Bearbeitung, Repa-
ratur, Beförderung, Prüfung oder dergleichen), 

(2) diese Sachen zur Durchführung seiner Tätigkeiten als 
Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche oder derglei-
chen benutzt hat oder 

(3) Sachen beschädigt hat, die sich im unmittelbaren Einwir-
kungsbereich der Tätigkeit befunden haben. Sind zum 
Zeitpunkt der Tätigkeit offensichtlich notwendige Schutz-
vorkehrungen getroffen worden, um diese Schäden zu 
vermeiden, liegt kein Tätigkeitsschaden vor. 

Bei unbeweglichen Sachen liegt ein solcher Tätigkeitsscha-
den nur dann vor, wenn diese Sachen oder Teile von ihnen 
unmittelbar von der Tätigkeit betroffen gewesen, unmittelbar 
benutzt worden sind oder sich im unmittelbaren Einwirkungs-
bereich befunden haben.  

A1-8 Veränderungen des versicherten Risikos (Erhöhungen 
und Erweiterungen) 
Versichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers 

A1-8.1 aus Erhöhungen oder Erweiterungen des versicherten Risi-
kos. 

 Dies gilt nicht 
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(1) für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versiche-
rungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen;  

(2) für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder De-
ckungsvorsorgepflicht unterliegen; 

(3) für Risiken im Zusammenhang mit Geothermie-Anlagen, 
die mittels Bohrung errichtet werden oder wurden. 

A1-8.2 aus Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung 
bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. In diesen 
Fällen ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsver-
hältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kün-
digen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb 
eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in wel-
chem der Versicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat. 

A1-9 Neu hinzukommende Risiken (Vorsorgeversicherung) 
A1-9.1 Im Umfang des bestehenden Vertrags ist die gesetzliche 

Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Risiken, die nach 
Abschluss des Versicherungsvertrags neu entstehen, sofort 
versichert. 

 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung 
des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats 
anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der Prämien-
rechnung erfolgen. Unterlässt der Versicherungsnehmer die 
rechtzeitige Anzeige, entfällt der Versicherungsschutz für das 
neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. 

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko ange-
zeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, 
dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung 
und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die An-
zeigefrist noch nicht verstrichen war. 

Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko eine ange-
messene Prämie zu verlangen. Kommt eine Einigung über die 
Höhe der Prämie innerhalb einer Frist von einem Monat nach 
Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt der Versiche-
rungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Ent-
stehung. 

A1-9.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Ent-
stehung bis zur Einigung im Sinne von A1-9.1 Absatz 4 auf 
die im Versicherungsschein genannten Versicherungssum-
men für Personen-, Sach- und Vermögensschäden begrenzt. 

A1-9.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für 
(1) Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen 

eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese 
Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder Versi-
cherungspflicht unterliegen; 

(2) Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen 
von Bahnen; 

(3) Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorge-
pflicht unterliegen, mit Ausnahme von versicherungs-
pflichtigen Hunden; 

(4) Risiken, die kürzer als ein Jahr bestehen werden und des-
halb im Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträ-
gen zu versichern sind; 

(5) Risiken aus betrieblicher, beruflicher, dienstlicher und 
amtlicher Tätigkeit. 

(6) Risiken im Zusammenhang mit Geothermie-Anlagen, die 
mittels Bohrung errichtet werden oder wurden. 

A1-10 Fortsetzung der Privathaftpflichtversicherung nach dem 
Tod des Versicherungsnehmers 

Nach dem Tod des Versicherungsnehmers besteht der bedin-
gungsgemäße Versicherungsschutz bis zum nächsten Prämi-
enfälligkeitstermin fort. Das gilt 

(1) für den mitversicherten Ehegatten und eingetragenen Le-
benspartner des Versicherungsnehmers und/oder 

(2) unverheiratete und nicht in einer eingetragenen Lebens-
partnerschaft lebende Kinder des Versicherungsneh-
mers. 

Wird die nächste Prämienrechnung durch den überlebenden 
Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartner beglichen, so 
wird dieser Versicherungsnehmer. 
 

Abschnitt A2 – Besondere Umweltrisiken 

Der Versicherungsschutz für Gewässerschäden – abwei-
chend von A1-6.4 – und für Schäden nach dem Umweltscha-
densgesetz (USchadG) besteht im Umfang von Abschnitt A1  
und den folgenden Bedingungen. 

Zur gesetzlichen Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Ver-
sicherungsnehmers wegen Schäden durch Umwelteinwirkun-
gen (Allgemeines Umweltrisiko) siehe A1-6.4. 

A2-1 Gewässerschäden 
A2-1.1 Umfang des Versicherungsschutzes 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen einer nach-
teiligen Veränderung der Wasserbeschaffenheit eines Ge-
wässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschä-
den). Hierbei werden Vermögensschäden wie Sachschäden 
behandelt. 

Sofern diese Gewässerschäden aus der Lagerung von ge-
wässerschädlichen Stoffen aus Anlagen, deren Betreiber der 
Versicherungsnehmer ist, resultieren, besteht Versicherungs-
schutz ausschließlich  
(1) für Kleingebinde – bis 250 l/kg Inhalt je Einzelgebinde –  

soweit das Gesamtfassungsvermögen der vorhandenen 
Behälter 1.000 l/kg nicht übersteigt. 

(2) aus dem Betrieb einer privat genutzten Abwassergrube 
für häusliche Abwässer ohne Einleitung in ein Gewässer. 

(3) für Flüssiggastanks mit einer Gesamtlagermenge bis zu 
drei Tonnen. 

(4) für einen Heizöltank (Batterietanks gelten als ein Tank) 
zur Versorgung des selbst genutzten Risikos (Wohnan-
schrift des Versicherungsnehmers) ohne Begrenzung 
des Gesamtfassungsvermögens; 
Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass 

- bei unterirdischen Tanks die Prüfung gemäß gesetz-
licher Vorschriften durchgeführt wird und dabei fest-
gestellte Mängel unverzüglich beseitigt werden, 

- bei oberirdischen Tanks mit einem Fassungsvermö-
gen von mehr als 10.000 Liter Gesamtfassungsver-
mögen die Prüfung gemäß gesetzlicher Vorschriften 
durchgeführt wird und dabei festgestellte Mängel un-
verzüglich beseitigt werden, 
wenn sich diese auf dem Grundstück einer gemäß 
A1-6.3.1 mitversicherten Immobilie befinden. 

Wenn die Beschränkungen überschritten werden, entfällt die-
ser Versicherungsschutz. Es gelten dann die Bestimmungen 
über die Vorsorgeversicherung (A1-9).  
Die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (A1-9) 
und Erhöhungen / Erweiterungen (A1-8) finden für A2-1.1 (3) 
und A2-1.1 (4) keine Anwendung. 

A2-1.2 Rettungskosten 
Der Versicherer übernimmt 

- Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungs-
nehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minde-
rung des Schadens für geboten halten durfte (Rettungs-
kosten), sowie 
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- außergerichtliche Gutachterkosten. 

Dies gilt nur insoweit, als diese Rettungs- und Gutachterkos-
ten zusammen mit der Entschädigungsleistung die Versiche-
rungssumme für Sachschäden nicht übersteigen. 
Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und 
außergerichtliche Gutachterkosten werden auch insoweit von 
ihm übernommen, als sie zusammen mit der Entschädigung 
die Versicherungssumme für Sachschäden übersteigen. Eine 
Billigung des Versicherers von Maßnahmen des Versiche-
rungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung 
des Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers. 

Rettungskosten entstehen bereits dann, wenn der Eintritt des 
Schadenereignisses ohne Einleitung von Rettungsmaßnah-
men als unvermeidbar angesehen werden durfte. Für die Er-
stattung von Rettungskosten ist es unerheblich, aus welchem 
Rechtsgrund (öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich) der 
Versicherungsnehmer zur Zahlung dieser Kosten verpflichtet 
ist. 
Rettungskosten sind auch Aufwendungen zur Wiederherstel-
lung des Zustands von Grundstücks- und Gebäudeteilen 
– auch des Versicherungsnehmers –‚ wie er vor Beginn der 
Rettungsmaßnahmen bestand. Eintretende Wertverbesse-
rungen oder Kosten, die zur Erhaltung, Reparatur oder Erneu-
erung der Anlage selbst ohnehin entstanden wären, sind ab-
zuziehen. 

A2-1.3  Ausschlüsse 

Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Perso-
nen, die den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von 
dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, 
an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen An-
ordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.  
A1-2.3 findet keine Anwendung. 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die nach-
weislich 
- auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, 

Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik 
oder 

- unmittelbar auf hoheitlichen Verfügungen oder Maßnah-
men 

beruhen. 
Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit 
sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben. 

A2-1.4  Eingeschlossene Schäden (Eigenschäden) 

Eingeschlossen sind abweichend von A1-3.1 – ohne dass ein 
Gewässerschaden droht oder eintritt – Schäden an unbeweg-
lichen Sachen des Versicherungsnehmers, die dadurch ver-
ursacht werden, dass die gewässerschädlichen Stoffe be-
stimmungswidrig aus der unter A2-1.2 genannten Anlage 
ausgetreten sind.  
Dies gilt auch bei allmählichem Eindringen der Stoffe in die 
Sachen, sog. Allmählichkeitsschäden. Der Versicherer er-
setzt die Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zustands, 
wie er vor Eintritt des Schadens bestand. Eintretende Wert-
verbesserungen sind abzuziehen. 
Ausgeschlossen bleiben Schäden an der in A2-1.2 genannten 
Anlage selbst. 
Der Versicherungsnehmer hat von derartigen Schäden 
250 Euro selbst zu tragen. 

A2-2 Sanierung von Umweltschäden gemäß Umweltschaden-
gesetz (USchadG) 
Ein Umweltschaden im Sinne des Umweltschadensgesetzes 
(USchadG) ist eine 

(1) Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Le-
bensräumen,  

(2) Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwasser, 
(3) Schädigung des Bodens. 

A2-2.1  Versichert sind – abweichend von A1-3.1 – den Versiche-
rungsnehmer betreffende öffentlich-rechtliche Pflichten oder 
Ansprüche zur Sanierung von Umweltschäden gemäß 
USchadG, soweit während der Wirksamkeit des Versiche-
rungsvertrags 
- die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfall-

artig und bestimmungswidrig in die Umwelt gelangt sind 
oder 

- die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig 
und bestimmungswidrig erfolgt ist. 

Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung 
besteht Versicherungsschutz für Umweltschäden durch La-
gerung, Verwendung oder anderen Umgang von oder mit Er-
zeugnissen Dritter ausschließlich dann, wenn der Umwelt-
schaden auf einen Konstruktions-, Produktions- oder Instruk-
tionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch be-
steht kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt 
des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach dem Stand von 
Wissenschaft und Technik nicht hätte erkannt werden können 
(Entwicklungsrisiko). 
Versichert sind darüber hinaus den Versicherungsnehmer be-
treffende Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden 
an eigenen, gemieteten, geleasten, gepachteten oder gelie-
henen Grundstücken, soweit diese Grundstücke vom Versi-
cherungsschutz dieses Vertrags erfasst sind. 

A2-2.2  Ausland 
Versichert sind im Umfang von A1-6.14 die im Geltungsbe-
reich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintre-
tenden Versicherungsfälle. 
Versichert sind insoweit auch die den Versicherungsnehmer 
betreffende Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen Um-
setzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese 
Pflichten oder Ansprüche den Umfang der o. g. EU-Richtlinie 
nicht überschreiten. 

A2-2.3  Geothermie 

Eine Geothermie-Anlage ist eine Anlage, in der Erdwärme 
dem Untergrund entnommen wird. Alle oberirdischen Anla-
genteile gehören nicht zur Geothermie-Anlage im Sinne die-
ser Bedingungen. Flächengeothermie-Anlagen und Geother-
mieanlagen mittels Bohrung sind gleichgestellt. 

Versichert sind Pflichten oder Ansprüche gemäß A2-2.1.1 we-
gen Schäden ausschließlich im Zusammenhang mit Flähen-
geothermie-Anlagen (Erdkollektoren, Erdwärmekörbe). 

A2-2.4  Ausschlüsse 

(1) Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Per-
sonen, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass 
sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den 
Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anord-
nungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz die-
nen, abweichen. 
A1-2.3 findet keine Anwendung. 

(2) Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche wegen 
Schäden 

a) die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf 
genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen. 

b) für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen 
Versicherungsvertrag (z. B. Gewässerschadenhaft-
pflichtversicherung) Versicherungsschutz hat oder 
hätte erlangen können. 
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A2-2.5  Sofern der Versicherungsnehmer Inhaber einer oder mehre-
rer Anlagen / Tanks zur Lagerung gewässerschädlicher Stoffe 
ist, gelten diese im Rahmen der hier vereinbarten Umwelt-
schadenversicherung nach A2-2 nur mitversichert, wenn für 
diese auch eine Gewässerschadenhaftpflichtversicherung bei 
Helvetia besteht. 

A2-2.6  Die Versicherungssumme für Umweltschäden nach A2-2 be-
trägt je Versicherungsfall 3 Mio. Euro und stellt gleichzeitig 
die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres dar. 

 

Abschnitt A3 – Forderungsausfallrisiko 

A3-1 Gegenstand der Forderungsausfalldeckung 

A3-1.1 Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Versiche-
rungsnehmer oder eine gemäß A1-2 mitversicherte Person 
während der Wirksamkeit der Versicherung von einem Dritten 
geschädigt wird (Versicherungsfall) unter folgenden Voraus-
setzungen: 

(1) Der wegen dieses Schadenereignisses in Anspruch ge-
nommene Dritte kann seiner Schadensersatzverpflich-
tung ganz oder teilweise nicht nachkommen, weil die Zah-
lungs- oder Leistungsunfähigkeit des schadensersatz-
pflichtigen Dritten festgestellt worden ist und 

(2) Die Durchsetzung der Forderung gegen den Dritten ist 
gescheitert. 

Ein Schadenereignis ist ein Ereignis, das einen Personen-, 
Sach- oder daraus resultierenden Vermögensschaden zur 
Folge hat und für den der Dritte aufgrund gesetzlicher Haft-
pflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts zum Schadens-
ersatz verpflichtet ist (schädigender Dritter). 

Abweichend von B3-3.2.3 beginnt die Anzeigepflicht für die 
Forderungsausfalldeckung erst, wenn die Leistungsvoraus-
setzungen gemäß A3-2.1 und A3-2.2 erfüllt sind.  

A3-1.2  Der Versicherer ist in dem Umfang leistungspflichtig, in dem 
der schadensersatzpflichtige Dritte Versicherungsschutz im 
Rahmen und Umfang der in Abschnitt A1 geregelten Privat-
haftpflichtversicherung des Versicherungsnehmers hätte. Da-
her finden im Rahmen der Forderungsausfalldeckung für die 
Person des Schädigers auch die Risikobeschreibungen und 
Ausschlüsse Anwendung, die für den Versicherungsnehmer 
gelten. So besteht insbesondere kein Versicherungsschutz, 
wenn der Schädiger den Schaden im Rahmen seiner berufli-
chen oder gewerblichen Tätigkeit verursacht hat. 

A3-1.3  Mitversichert sind – abweichend von A1-6.9 – gesetzliche 
Haftpflichtansprüche gegen Dritte aus der Eigenschaft des 
Schädigers als privater Halter eines Hundes oder Pferdes. 

A3-1.4  Für Personen- und Sachschäden besteht – abweichend von 
A1-7.1 – Versicherungsschutz auch dann, wenn diese Schä-
den durch ein vorsätzliches Handeln des Schädigers entstan-
den sind. 

A3-1.5  Mitversichert sind – abweichen von A1-6.9 – gesetzliche Haft-
pflichtansprüche gegen Dritte aus der Eigenschaft des Schä-
digers als Eigentümer, Besitzer, Halter oder Führer eines 
Kraftfahrzeuges. 

A3-2 Leistungsvoraussetzungen 
Der Versicherer ist gegenüber dem Versicherungsnehmer 
oder einer gemäß A1-2 mitversicherten Person leistungs-
pflichtig, wenn 

A3-2.1 die Forderung durch ein rechtskräftiges Urteil oder einen voll-
streckbaren Vergleich vor einem ordentlichen Gericht in der 
Bundesrepublik Deutschland oder einem anderen Mitglieds-
staat der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich 
(England, Schottland, Wales und Nordirland), der Schweiz, 

Norwegen, Island und Liechtenstein festgestellt worden ist 
oder ein notarielles Schuldanerkenntnis des Schädigers vor 
einem Notar eines dieser Staaten erwirkt wurde.  
Anerkenntnis-, Versäumnisurteile und gerichtliche Vergleiche 
sowie vergleichbare Titel der vorgenannten Länder binden 
den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne einen 
dieser Titel bestanden hätte 

A3-2.2 der schädigende Dritte zahlungs- oder leistungsunfähig ist. 
Dies ist der Fall, wenn der Versicherungsnehmer oder eine 
mitversicherte Person nachweist, dass 
- eine Zwangsvollstreckung nicht zur vollen Befriedigung 

geführt hat, 
- eine Zwangsvollstreckung aussichtslos erscheint, da der 

schadensersatzpflichtige Dritte in den letzten drei Jahren 
die eidesstattliche Versicherung über seine Vermögens-
verhältnisse abgegeben hat oder 

- die gegen den schadensersatzpflichtigen Dritten durch-
geführtes Insolvenzverfahren nicht zur vollen Befriedi-
gung geführt hat oder ein solches Verfahren mangels 
Masse abgelehnt wurde, 

und 
A3-2.3 an den Versicherer die Ansprüche gegen den schadenser-

satzpflichtigen Dritten in Höhe der Versicherungsleistung ab-
getreten werden und die vollstreckbare Ausfertigung des Ur-
teils oder Vergleichs ausgehändigt wird. Der Versicherungs-
nehmer hat an der Umschreibung des Titels auf den Versi-
cherer mitzuwirken. 

A3-3 Umfang der Forderungsausfalldeckung 
A3-3.1 Versicherungsschutz besteht bis zur Höhe der titulierten For-

derung.  
A3-3.2 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem 

Versicherungsfall auf die im Versicherungsschein vereinbar-
ten Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, 
wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädi-
gungspflichtige Personen erstreckt. 

A3-3.3 Dem schadensersatzpflichtigen Dritten stehen keine Rechte 
aus diesem Vertrag zu. 

A3-4 Räumlicher Geltungsbereich 
Versicherungsschutz besteht – abweichend von A1-6.14 – für 
Schadenereignisse, die in einem Mitgliedsstaat der Europäi-
schen Union, dem Vereinigten Königreich (England, Schott-
land, Wales und Nordirland) der Schweiz, Norwegen, Island 
oder Liechtenstein eintreten. 

A3-5 Besondere Ausschlüsse für das Forderungsausfallrisiko 
Der Versicherer leistet keine Entschädigung für  

(1) Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der Rechtsver-
folgung (soweit nicht A3-6 einschlägig ist); 

(2) Forderungen aufgrund eines gesetzlichen oder vertragli-
chen Forderungsübergangs; 

(3) Ansprüche, soweit sie darauf beruhen, dass berechtigte 
Einwendungen oder begründete Rechtsmittel nicht oder 
nicht rechtzeitig vorgebracht oder eingelegt wurden; 

(4) Ansprüche aus Schäden, zu deren Ersatz 

- ein anderer Versicherer Leistungen zu erbringen hat 
(z. B. der Schadensversicherer des Versicherungs-
nehmers) oder 

- ein Sozialversicherungsträger oder Sozialleistungs-
träger Leistungen zu erbringen hat, auch nicht, soweit 
es sich um Rückgriffs-, Beteiligungsansprüche oder 
ähnliche von Dritten handelt. 
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A3-6 Rechtsschutzversicherung als Ergänzung zur Forde-
rungsausfalldeckung 
Versicherer für diese Rechtsschutzversicherung ist die: 

ARAG SE 
ARAG Platz 1 

40472 Düsseldorf 

Zur gerichtlichen Durchsetzung eines Schadenersatzanspru-
ches, für den im Rahmen der Forderungsausfallversicherung 
gemäß A3-1 Versicherungsschutz besteht, leistet die ARAG 
SE Schadenersatzrechtsschutz gemäß den nachfolgenden 
Bedingungen, wenn dies nicht durch eine anderweitig beste-
hende Rechtsschutzversicherung gedeckt ist (subsidiäre De-
ckung).  
Versicherungsschutz besteht nur, sofern der Streitwert 
1.000 Euro übersteigt. 

A3-6.1 Leistungsumfang 

A3-6.1.1 Der Versicherer trägt bei Eintritt eines Rechtsschutzfalls die 
zur Rechtsverfolgung erforderlichen Kosten 

- eines für die versicherte Person tätigen Rechtsanwaltes 
bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung eines am Ort 
des zuständigen Gerichtes ansässigen Rechtsanwalts, 

- des Gerichts einschließlich der Entschädigung für Zeu-
gen und Sachverständige, die vom Gericht herangezogen 
werden sowie die Kosten des Gerichtsvollziehers, 

- der Reisen der versicherten Person zu einem ausländi-
schen Gericht, wenn ihr Erscheinen als Partei vorge-
schrieben und zur Vermeidung von Rechtsnachteilen er-
forderlich ist, in Höhe von maximal 2.500 Euro pro 
Rechtsschutzfall, 

- die dem Gegner durch die Wahrnehmung seiner rechtli-
chen Interessen entstanden sind, soweit die versicherte 
Person zu deren Erstattung verpflichtet ist, 

- von bis zu drei Zwangsvollstreckungsmaßnahmen je Voll-
streckungstitel. 

A3-6.1.2 Bei Auslandsbezug sorgt der Versicherer für 
- die Übersetzung der für die Wahrnehmung der rechtli-

chen Interessen der versicherten Person notwendigen 
schriftlichen Unterlagen und trägt die dabei anfallenden 
Kosten, 

- die Bestellung eines für die Wahrnehmung der rechtli-
chen Interessen der versicherten Person erforderlichen 
Dolmetschers und trägt die für dessen Tätigkeit entste-
henden Kosten. 

Die Versicherungssumme je Rechtsschutzfall beträgt höchs-
tens 1 Mio. Euro. Zahlungen für den Versicherungsnehmer 
und mitversicherte Personen aufgrund desselben Rechts-
schutzfalles werden hierbei zusammengerechnet. Dies gilt 
auch für Zahlungen aufgrund mehrerer Rechtsschutzfälle, die 
zeitlich und ursächlich zusammenhängen. 

A3-6.1.3 Der Versicherer trägt nicht  
- Kosten, die bei einer einverständlichen Erledigung durch 

Vergleich nicht dem Verhältnis des vom Versicherungs-
nehmer angestrebten Ergebnisses zum erzielten Ergeb-
nis entsprechen, es sei denn, dass eine hiervon abwei-
chende Kostenverteilung gesetzlich vorgeschrieben ist, 

- Kosten aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, 
die später als ein Jahr nach Rechtskraft des Vollstre-
ckungstitels eingeleitet werden. 

A3-6.2  Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten 
Kein Versicherungsschutz besteht für die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen 

(1) in ursächlichem Zusammenhang mit Patent-, Urheber-, 
Marken-, Domain-, Geschmacksmuster-, Gebrauchs-
musterrechten oder sonstigen Rechten aus geistigem Ei-
gentum, 

(2) in ursächlichem Zusammenhang mit 
- Spiel- oder Wettverträgen, Termin- oder vergleichba-

ren Spekulationsgeschäften sowie Gewinnzusagen, 
- dem Ankauf, der Veräußerung, der Verwaltung und 

der Finanzierung von Wertpapieren (z. B. Aktien, 
Rentenwerte, Fondsanteile), Wertrechten, die Wert-
papieren gleichstehen (z. B. Schuldverschreibungen, 
auch solche der öffentlichen Hand) Beteiligungen 
(z. B. an Kapitalanlagemodellen, stillen Gesellschaf-
ten, Genossenschaften), 

(3) vor Verfassungsgerichten, supranationalen oder interna-
tionalen Gerichten. 

A3-6.3  Verhalten nach Eintritt des Rechtsschutzfalls 

A3-6.3.1 Wird die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des Versiche-
rungsnehmers nach Eintritt eines Rechtsschutzfalls erforder-
lich, hat er 
a) dem Versicherer den Rechtsschutzfall unverzüglich – ggf. 

auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen; 

b) dem Versicherer vollständig und wahrheitsgemäß über 
sämtliche Umstände des Rechtsschutzfalles zu unterrich-
ten, sowie Beweismittel anzugeben und Unterlagen auf 
Verlangen zur Verfügung zu stellen; 

c) soweit seine Interessen nicht unbillig beeinträchtigt wer-
den, 
c1) Kosten auslösende Maßnahmen mit dem Versicherer 

abzustimmen, insbesondere vor der Erhebung und 
Abwehr von Klagen sowie vor der Einlegung von 
Rechtsmitteln die Zustimmung des Versicherers ein-
zuholen; 

c2) für die Minderung des Schadens im Sinne des § 82 
VVG zu sorgen. Dies bedeutet, dass die Rechtsver-
folgungskosten so gering wie möglich gehalten wer-
den sollen. Von mehreren möglichen Vorgehenswei-
sen hat der Versicherungsnehmer die kostengüns-
tigste zu wählen, indem er z. B. (Aufzählung nicht ab-
schließend): 
- nicht zwei oder mehr Prozesse führt, wenn das 

Ziel kostengünstiger mit einem Prozess erreicht 
werden kann (z. B. Bündelung von Ansprüchen 
oder Inanspruchnahme von Gesamtschuldnern 
als Streitgenossen, Erweiterung einer Klage statt 
gesonderter Klageerhebung), 

- auf (zusätzliche) Klageanträge verzichtet, die in 
der aktuellen Situation nicht oder noch nicht not-
wendig sind, 

- vor Klageerhebung die Rechtskraft eines ande-
ren gerichtlichen Verfahrens abwartet, das tat-
sächliche oder rechtliche Bedeutung für den be-
absichtigten Rechtsstreit haben kann, 

- vorab nur einen angemessenen Teil der Ansprü-
che einklagt und die etwa nötige gerichtliche Gel-
tendmachung der restlichen Ansprüche bis zur 
Rechtskraft der Entscheidung über die Teilan-
sprüche zurückstellt, 

- in allen Angelegenheiten, in denen nur eine kurze 
Frist zur Erhebung von Klagen oder zur Einle-
gung von Rechtsbehelfen zur Verfügung steht, 
dem Rechtsanwalt einen unbedingten Pro-
zessauftrag zu erteilen, der auch vorgerichtliche 
Tätigkeiten mit umfasst. 
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Der Versicherungsnehmer hat zur Minderung des Schadens 
Weisungen des Versicherers einzuholen und zu befolgen. Er 
hat den Rechtsanwalt entsprechend der Weisung zu beauf-
tragen. 

A3-6.3.2 Der Versicherer bestätigt den Umfang des für den Rechts-
schutzfall bestehenden Versicherungsschutzes. Ergreift der 
Versicherungsnehmer Maßnahmen zur Wahrnehmung seiner 
rechtlichen Interessen, bevor der Versicherer den Umfang 
des Rechtsschutzes bestätigt und entstehen durch solche 
Maßnahmen Kosten, trägt der Versicherer nur die Kosten, die 
er bei einer Rechtsschutzbestätigung vor Einleitung dieser 
Maßnahmen zu tragen hätte. 

A3-6.3.3 Der Versicherungsnehmer kann den zu beauftragenden 
Rechtsanwalt aus dem Kreis der Rechtsanwälte auswählen, 
deren Vergütung der Versicherer nach A3-6.1 trägt. Der Ver-
sicherer wählt den Rechtsanwalt aus, 
(1) wenn der Versicherungsnehmer dies verlangt; 
(2) wenn der Versicherungsnehmer keinen Rechtsanwalt be-

nennt und dem Versicherer die alsbaldige Beauftragung 
eines Rechtsanwaltes notwendig erscheint. 

A3-6.3.4 Wenn der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt nicht be-
reits selbst beauftragt hat, wird dieser von dem Versicherer 
im Namen des Versicherungsnehmers beauftragt. Für die Tä-
tigkeit des Rechtsanwaltes ist der Versicherer nicht verant-
wortlich. 

A3-6.3.5 Der Versicherungsnehmer hat 
(1) den mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftrag-

ten Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsgemäß zu un-
terrichten, ihm die Beweismittel anzugeben, die mögli-
chen Auskünfte zu erteilen und die notwendigen Unterla-
gen zu beschaffen; 

(2) dem Versicherer auf Verlangen Auskunft über den Stand 
der Angelegenheit zu geben. 

A3-6.3.6 Wird eine der in den Absätzen A3-6.3.1 oder A3-6.3.5 ge-
nannten Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, verliert der Ver-
sicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz.  
Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere 
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechen-
den Verhältnis zu kürzen. Der vollständige oder teilweise 
Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei der Verletzung ei-
ner nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden Aus-
kunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, 
dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch geson-
derte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewie-
sen hat. Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die 
Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Ver-
sicherungsschutz bestehen. 

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang 
der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. 
Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegen-
heit arglistig verletzt hat. 

A3-6.3.7 Der Versicherungsnehmer muss sich bei der Erfüllung seiner 
Obliegenheiten die Kenntnis und das Verhalten des von ihm 
beauftragten Rechtsanwalts zurechnen lassen, sofern dieser 
die Abwicklung des Rechtsschutzfalles gegenüber dem Ver-
sicherer übernimmt. 

A3-6.3.8 Ansprüche auf Rechtsschutzleistungen können nur mit  
schriftlichem Einverständnis des Versicherers abgetreten 
werden. 

A3-6.3.9 Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen andere auf 
Erstattung von Kosten, die der Versicherer getragen hat, 

gehen mit ihrer Entstehung auf diesen über. Soweit ihm be-
reits Kosten erstattet wurden, sind diese an den Versicherer 
zurückzuzahlen. 
Ist eine Kostenerstattung noch nicht erfolgt, hat der Versiche-
rungsnehmer die für die Geltendmachung der Ansprüche not-
wendigen Unterlagen dem Versicherer auszuhändigen und 
bei dessen Maßnahmen gegen die anderen auf Verlangen 
mitzuwirken.  
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vor-
sätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht ver-
pflichtet, als er infolgedessen keinen Ersatz von dem Dritten 
erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der 
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweis-
last für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt 
der Versicherungsnehmer. 

A3-6.4  Stichentscheid 
A3-6.4.1 Die ARAG SE kann den Rechtsschutz ablehnen, wenn ihrer 

Auffassung nach die Wahrnehmung der rechtlichen Interes-
sen keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat oder die Wahr-
nehmung der rechtlichen Interessen mutwillig ist. 
Mutwilligkeit liegt dann vor, wenn der durch die Wahrneh-
mung der rechtlichen Interessen voraussichtlich entstehende 
Kostenaufwand unter Berücksichtigung der berechtigten Be-
lange der Versichertengemeinschaft in einem groben Miss-
verhältnis zum angestrebten Erfolg steht. 
Die Ablehnung ist dem Versicherungsnehmer in diesen Fällen 
unverzüglich unter Angabe der Gründe schriftlich mitzuteilen. 

A3-6.4.2 Hat die ARAG SE ihre Leistungspflicht gemäß A3-6.4.1 ver-
neint und stimmt der Versicherungsnehmer der Auffassung 
der ARAG SE nicht zu, kann er den für ihn tätigen oder noch 
zu beauftragenden Rechtsanwalt auf Kosten der ARAG SE 
veranlassen, dieser gegenüber eine begründete Stellung-
nahme abzugeben, ob die Wahrnehmung rechtlicher Interes-
sen in einem angemessenen Verhältnis zum angestrebten Er-
folg steht und hinreichende Aussicht auf Erfolg verspricht.  
Die Entscheidung ist für beide Teile bindend, es sei denn, 
dass sie offenbar von der wirklichen Sach- und Rechtslage 
erheblich abweicht. 

A3-6.4.3 Die ARAG SE kann dem Versicherungsnehmer eine Frist 
von mindestens einem Monat setzen, binnen der der Versi-
cherungsnehmer den Rechtsanwalt vollständig und wahr-
heitsgemäß über die Sachlage zu unterrichten und die Be-
weismittel anzugeben hat, damit diese die Stellungnahme ge-
mäß A3-6.4.2 abgeben kann.  

Kommt der Versicherungsnehmer dieser Verpflichtung nicht 
innerhalb der von der ARAG SE gesetzten Frist nach, entfällt 
der Versicherungsschutz. Die ARAG SE ist verpflichtet, den 
Versicherungsnehmer ausdrücklich auf die mit dem Fristab-
lauf verbundene Rechtsfolge hinzuweisen. 
 

Gemeinsame Bestimmungen zu Teil A 

A(GB)-1 Abtretungsverbot 

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Fest-
stellung ohne Zustimmung des Versicherers weder abgetre-
ten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschä-
digten Dritten ist zulässig. 

A(GB)-2 Veränderungen des versicherten Risikos und Auswir-
kung auf die Prämie (Prämienregulierung) 

A(GB)-2.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzutei-
len, ob und welche Änderungen des versicherten Risikos ge-
genüber den früheren Angaben eingetreten sind. Diese 



 

 
PL-PHVp-2306, Stand 01.06.2023 Seite 24 von 26 
 

Aufforderung kann auch durch einen Hinweis auf der Prä-
mienrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf 
Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei unrichtigen An-
gaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom Versi-
cherungsnehmer eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des 
festgestellten Prämienunterschiedes verlangen. Dies gilt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an 
der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft. 

A(GB)-2.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsneh-
mers oder sonstiger Feststellungen wird die Prämie ab dem 
Zeitpunkt der Veränderung berichtigt (Prämienregulierung), 
beim Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeit-
punkt des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Die ver-
traglich vereinbarte Mindestprämie darf dadurch nicht unter-
schritten werden. Alle entsprechend A(GB)-3.1 nach dem 
Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen und Er-
mäßigungen der Mindestprämie werden berücksichtigt. 

A(GB)-2.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mit-
teilung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die 
Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe der 
für diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten Prämie 
verlangen. Werden die Angaben nachträglich gemacht, findet 
eine Prämienregulierung statt. Eine vom Versicherungsneh-
mer zu viel gezahlte Prämie wird nur zurückerstattet, wenn 
die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der 
Mitteilung der erhöhten Prämie erfolgten. 

A(GB)-2.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung 
auf Versicherungen mit Prämienvorauszahlung für mehrere 
Jahre. 

A(GB)-3 Prämienangleichung / -anpassung und Kündigungsrecht 
nach Prämienangleichung / -anpassung 

A(GB)-3.1 Die Versicherungsprämien unterliegen der Prämienanglei-
chung / -anpassung. Soweit die Prämien nach Lohn-, Bau- 
oder Umsatzsumme berechnet werden, findet keine Prämien-
angleichung / -anpassung statt. Mindestprämien unterliegen 
unabhängig von der Art der Prämienberechnung der Prämi-
enangleichung / -anpassung. 

A(GB)-3.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung 
für die ab dem 1. Juli fälligen Prämien, um welchen Prozent-
satz sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der 
Schadenzahlungen aller zum Betrieb der Allgemeinen Haft-
pflichtversicherung zugelassenen Versicherer gegenüber 
dem vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den 
ermittelten Prozentsatz rundet er auf die nächstniedrigere, 
durch fünf teilbare ganze Zahl ab.  
Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die speziell durch 
den einzelnen Versicherungsfall veranlassten Ausgaben für 
die Ermittlung von Grund und Höhe der Versicherungsleistun-
gen. 
Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist 
die Summe der in diesem Jahr geleisteten Schaden-zahlun-
gen geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu an-
gemeldeten Versicherungsfälle. 

A(GB)-3.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im 
Falle einer Verminderung verpflichtet, die  Folgejahresprämie 
um den sich aus A(GB)-3.2 ergebenden Prozentsatz zu ver-
ändern (Prämienangleichung / -anpassung). Die veränderte 
Folgejahresprämie wird dem Versicherungsnehmer mit der 
nächsten Prämienrechnung bekannt gegeben. 
Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versi-
cherers in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um einen ge-
ringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der Treuhän-
der jeweils für diese Jahre nach A(GB)-3.2 ermittelt hat, so 
darf der Versicherer die Folgejahresprämie nur um den Pro-
zentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt seiner 

Schadenzahlungen nach seinen unternehmenseigenen Zah-
len im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf 
diejenige nicht überschreiten, die sich nach dem vorstehen-
den Absatz ergeben würde. 

A(GB)-3.4 Liegt die Veränderung nach A(GB)-3.2 oder A(GB)-3.3 un-
ter 5 Prozent entfällt eine Prämienangleichung / -anpassung. 
Diese Veränderung ist jedoch in den folgenden Jahren zu be-
rücksichtigen. 

A(GB)-3.5 Erhöht sich die Prämie aufgrund der Prämienangleichung / 
-anpassung gemäß A(GB)-3.3, ohne dass sich der Umfang 
des Versicherungsschutzes ändert, kann der Versicherungs-
nehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger 
Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in 
dem die Prämienerhöhung wirksam werden sollte.  
Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mittei-
lung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung 
muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor 
dem Wirksamwerden der Prämienerhöhung zugehen. 

 Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kün-
digungsrecht. 

A(GB)-4 Schiedsgerichtsvereinbarungen (gilt nicht für private 
Haftpflichtrisiken) 
Die Vereinbarung von Schiedsgerichts-verfahren vor Eintritt 
eines Versicherungsfalls beeinträchtigt den Versicherungs-
schutz nicht, wenn das Schiedsgericht folgenden Mindestan-
forderungen entspricht: 

Das Schiedsgericht besteht aus mindestens drei Schiedsrich-
tern. Der Vorsitzende muss Jurist sein und soll die Befähi-
gung zum Richteramt haben. Haben die Parteien ihren Fir-
mensitz in verschiedenen Ländern, darf er keinem Land der 
Parteien angehören. 

Das Schiedsgericht entscheidet nach materiellem Recht und 
nicht lediglich nach billigem Ermessen (ausgenommen im 
Falle eines Vergleichs, sofern dem Versicherer die Mitwirkung 
am Verfahren ermöglicht wurde). Das anzuwendende materi-
elle Recht muss bei Abschluss der Schiedsgerichtsvereinba-
rung festgelegt sein. 
Der Schiedsspruch wird schriftlich niedergelegt und begrün-
det. In seiner Begründung sind die die Entscheidung tragen-
den Rechtsnormen anzugeben. 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer 
die Einleitung von Schiedsgerichtsverfahren unverzüglich an-
zuzeigen und dem Versicherer die Mitwirkung am Schiedsge-
richtsverfahren entsprechend der Mitwirkung des Versiche-
rers an Verfahren des ordentlichen Rechtsweges zu ermögli-
chen. Hinsichtlich der Auswahl des vom Versicherungsneh-
mer zu benennenden Schiedsrichters ist dem Versicherer 
eine entscheidende Mitwirkung einzuräumen. 

A(GB)-5 An wen können Sie sich wenden, wenn Sie mit uns ein-
mal nicht zufrieden sind? 

Wenn Sie mit unserer Entscheidung nicht zufrieden sind oder 
eine Verhandlung mit uns einmal nicht zu dem von Ihnen ge-
wünschten Ergebnis geführt hat, stehen Ihnen insbesondere 
die nachfolgende Beschwerdemöglichkeiten offen. 
Versicherungsombudsmann 

Wenn Sie Verbraucher sind, können Sie sich an den Om-
budsmann für Versicherungen wenden. Diesen erreichen Sie 
derzeit wie folgt: 
Versicherungsombudsmann e. V.  
Postfach 080632  
10006 Berlin 
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E-Mail: 
beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
Internet:  www.versicherungsombudsmann.de 
Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige 
und für Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. 
Wir haben uns verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren 
teilzunehmen. 

Wenn Sie Verbraucher sind und diesen Vertrag online (z. B. 
über eine Webseite oder E-Mail) abgeschlossen haben, kön-
nen Sie sich mit Ihrer Beschwerde auch online an die Platt-
form www.ec.europa.eu/consumers/odr wenden. Ihre Be-
schwerde wird von dort an die zuständige außergerichtliche 
Streitschlichtungsstelle weiter geleitet. 
Versicherungsaufsicht 

Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten 
Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, 
können Sie sich auch an die für uns zuständige Aufsicht wen-
den. Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Auf-
sicht der Bundeanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Die 
derzeitigen Kontaktdaten sind: 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 

Sektor Versicherungsaufsicht  
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn 
E-Mail: poststelle@bafin.de 
Internet: www.bafin.de 
Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und 
einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann.  
Rechtsweg 

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu be-
schreiten. 
Unser Beschwerdemanagement 
Unabhängig hiervon können Sie sich jederzeit auch an uns 
wenden. Unsere interne Beschwerdestelle steht Ihnen hierzu 
zur Verfügung. Sie erreichen diese derzeit wie folgt: 
Helvetia Versicherungen 
- Zentrale Beschwerdestelle - 
Berliner Str. 56-58 
60311 Frankfurt a.M. 
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Besondere Bedingungen für die Privathaftpflichtversicherung  –  
ARAG - JuraTel 

 
Diese Zusatzbedingungen mit ergänzendem Versicherungsschutz gelten für Ihren Vertrag nur, wenn im Versicherungsschein darauf Bezug 
genommen wird.  
 
Inhaltsverzeichnis 
 
1 ARAG JuraTel 
 
2 ARAG Online-Rechts-Service 
 
3 Kündigung 
 
  
 
1 ARAG JuraTel 

Helvetia stellt über ihren Kooperationspartner – den Versiche-
rer und Risikoträger ARAG SE, ARAG Platz 1, 40472 Düssel-
dorf – dem Versicherungsnehmer eine Rufnummer für den 
schnellen und einfachen Zugang zu einer telefonischen Erst-
beratung durch einen in Deutschland zugelassenen Rechts-
anwalt in allen Rechtsangelegenheiten zur Verfügung, auf die 
deutsches Recht anwendbar ist. 

1.1  Voraussetzungen 
Ein Anspruch auf Rechtsschutz besteht bei Vorliegen eines 
Beratungsbedürfnisses in allen eigenen Rechtsangelegen-
heiten des Versicherungsnehmers sowie in privaten Rechts-
angelegenheiten seines ehelichen, eingetragenen oder mit 
ihm in häuslicher Gemeinschaft zusammenlebenden sonsti-
gen Lebenspartners, soweit dieser am Wohnsitz des Versi-
cherungsnehmers amtlich gemeldet ist, und deren minderjäh-
rige und unverheiratete, nicht in einer eingetragenen Lebens-
partnerschaft lebenden volljährigen Kinder, letztere jedoch 
längstens bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmals eine auf 
Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein 
leistungsbezogenes Entgelt erhalten. Andere Personen sind 
nicht anspruchsberechtigt. Dies gilt auch dann, wenn sie über 
andere Versicherungen ausdrücklich mitversichert sind. 
 
 

1.2  Versicherungsumfang 

Übernommen werden je telefonischer Erstberatung Rechts-
anwaltskosten bis zu 250 Euro, für alle in einem Kalenderjahr 
angefallenen telefonischen Erstberatungen jedoch nicht mehr 
als 500 Euro pro versicherte Person. 

2 ARAG Online-Rechts-Service 
Eingeschlossen ist die Nutzung der im ARAG Online-Rechts-
Service hinterlegten Musterschreiben und Dokumente (z. B. 
Kaufvertrag für Gebrauchtwagen, Checkliste für Reisemän-
gel, Mängelprotokoll, Patienten- und Pflegeverfügung, Testa-
ment). 

3 Kündigung 

Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhal-
tung einer Frist von drei Monaten den Baustein ARAG JuraTel 
zum Ablauf eines jeden Versicherungsjahres in Textform 
(z. B. Fax, Brief, E-Mail) kündigen. 

Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsnehmer 
den zugrunde liegenden Privat-Haftpflichtvertrag innerhalb ei-
nes Monats nach Zugang der Erklärung des Versicherers 
zum gleichen Zeitpunkt kündigen. Kündigt der Versicherer, so 
gebührt ihm der Teil der Prämie, der der Dauer der Gefahr-
tragung entspricht.  

Gleiches gilt, wenn der Versicherungsnehmer gemäß Ab-
satz 2 kündigt. 
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